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„Von Zeit zu Zeit – 
Hdys a hdys“
„Welch Unheil muss auch ich erfah-
ren. Wir wollen alle Tage sparen. 
Und brauchen alle Tage mehr...“ Die-
ses Zitat aus Goethes Faust hat ange-
sichts der Unwetterschäden in diesen 
Sommerwochen nichts an Aktualität 
verloren. Hatten wir es am Pfingst-
montag mit einem Tornado im west-
lichen Kreisgebiet zu tun, versan-
ken die Anrainer der Fließgewässer, 
u.a. der Spree, der Wesenitz, des 
Cunewalder Wassers, des Löbauer 
Wassers und der Neiße im benach-
barten Landkreis Görlitz am Schul-
eingangswochenende sprichwörtlich 
in den Fluten. Die Betroffenheit 
ist groß. Nicht nur Keller, sondern 
ganze Häuser, Gewerbe, Landwirt-
schafts- und Industrieanlagen, Stra-
ßen, Wege und Brücken wurden bis 
zur Totalzerstörung in Mitleiden-
schaft gezogen. Selbst älteren Mit-
bürgern, die seit vielen Jahrzehnten 
am und mit dem Wasser leben, ist es 
kaum möglich, sich an vergleichbare 
Hochwasserstände zu erinnern.
Der Inhaber der ebenfalls stark 
geschädigten Bäckerei „Kloßmüh-
le“ in Schirgiswalde verweist auf 
Aufzeichnungen der Hochwasser-
geschehnisse im letzten Jahrhun-
dert. Der höchste Wasserstand ist 
mit einer entsprechenden Marke am 
Gebäude aus dem Jahr 1902 doku-
mentiert. Das jüngste Ereignis über-
traf dieses um 80 cm.  Nicht weni-
ge Menschen haben vieles, manche 
alles verloren. Auch vor diesem Hin-
tergrund ist eine im Rödertal medi-
al geführte Diskussion überflüssig, 
weil fatal. In der dortigen Ausga-
be der „SZ“ vom 12.08. ging man 
der Frage nach, warum beim Hoch-
wasser Katastrophenalarm ausgelöst 
worden sei und beim Tornado hinge-
gen nicht. Die Frage unterstellt, dass 
seitens des Landkreises zu Lasten 
der Gemeinden und Betroffenen mit 
zweierlei Maß gemessen würde. 

(weiter auf Seite 2)

  Kurz beantwortet: 

Antworten auf häufig gestellte Fragen 
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mehr ab Seite 10
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Katastrophenschutz und Warnung der 
Bevölkerung 

mehr auf Seite 3  

bunt gemiScht:

Programm zur Interkulturellen Woche 2010 
veröffentlicht
 

mehr auf Seite 15 

Der schöne Sommermonat August 
bescherte den Einwohnern in Ost-
sachsen heftige Regenfälle in kürzes-
ter Zeit. Flüsse, Bäche und Gräben 
traten über ihre Ufer. Treibgut ver-
schloss Brücken und Wehre. Infra-
struktur, Wohneigentum und Betriebe 
werden in 3-stelliger Millionenhöhe 
beschädigt. Für 15 Gemeinden im 
Landkreis Bautzen wurde Katastro-
phenalarm ausgerufen.

Bis heute dauert die Schadensaufnah-
me an, die Reparatur und Wiederher-
stellung wird sicherlich noch Jahre 

dauern. Nach der vorläufigen Aus-
wertung der Schadensberichte aus 
den Städten und Gemeinden sowie 
Aufstellungen über die landkreisei-
genen Schäden ergibt sich folgendes 
Schadensbild an öffentlicher Infra-
struktur: Straßen*, Brücken, Schie-
nenanlagen, ÖPNV-Anlagen und 
ÖPNV-Fahrzeuge: 13,1 Mio. EURO; 
Hochwasserschutzanlagen/Schäden 
an Gewässern*: 16,5 Mio. EURO; 
Schul-, Kitabereich: 774.000 EURO; 
soziale Infrastruktur/Krankenhäuser: 

675.000 EURO; Trink-
wasser-, Abwasseran-
lagen: 916.000 EURO; 
sonstige öffentliche In-
frastruktur (Spielplätze, 
Versorgungsanlagen, 
Schwimmbäder): 4 Mio. 
EURO; Kulturgüter: 
367.000 EURO. (*nicht 
erfasst sind Staats- und 
Bundesstraßen, Objekte 
der Landestalsperrenver-
waltung sowie Schäden 
an Telekom, Energie 
oder Gas)

Im priva-
ten Be-
reich sind 
Schäden an Wohnge-
bäuden in Höhe von 
etwa 15,6 Mio. EURO 
und bei geschädigten 
Unternehmen 115,3 
Mio. EURO zu ver-
zeichnen. Insgesamt 
haben 997 Haushalte 
Schäden davon getra-
gen.
Den Landkreis Baut-
zen be-
treffend 
s i n d 
Schäden 

an Brückenbauwerken,
Stützwänden und  Stra-
ßenabschnitten in Höhe 
von 1,7 Mio. EURO zu 
verzeichnen. Verbunden 
mit den Verzögerungen 
und Einschränkungen 
auf bestehenden Bau-
stellen ergibt sich ein 
Gesamtschaden von ca. 
2,05 Mio. €.
Angesichts dieser  enor-
men Schadenssummen 

wird deutlich, wie wichtig die Hilfe 
in jedweder  Form für  die betroffe-
nen Bürger, Kommunen und Unter-
nehmen ist. Der Landkreis Bautzen 
hat ein Sonderkonto bei der Kreis-
sparkasse Bautzen für Spenden ein-
gerichtet, um existenziell bedrohten 
Opfern des Hochwassers zu helfen:
Kontonummer: 1099987870, Bank-
leitzahl: 855 500 00, Kontoinhaber: 
Landkreis Bautzen, Verwendungs-
zweck: Spenden Hochwasser 2010.

„land, Straßen und haus unter“ -
Das hochwasser im landkreis bautzen

Einsatz in Cunewalde

Geschädigte Brücke auf der K  7202 in Sohland

Obergurig
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„Von Zeit zu Zeit – Hdys a hdys“

(Fortsetzung von Seite 1)

So konstatiert der Verfasser: „Damit 
konnte das Rödertal nicht auf einen 
Sonderfond zurückgreifen, den Sach-
sen eigens nach dem Tornado aufgelegt 
hatte...“. Richtig ist, dass beide Ereig-
nisse Leid über zahlreiche Betroffene 
gebracht haben. Dennoch ist darauf zu 
verweisen, dass nach dem ca. 10 min. 
währenden Sturmereignis das Scha-
densbild statisch war. Eine Zunahme 
der Schadenshäufigkeit war also nicht 
mehr zu erwarten. Im Unterschied zu 
Großenhain und dem Landkreis Mei-
ßen konzentrierte sich der Schaden 
bei uns zu 80% auf Forsten, Parks 
und Bäume. 
Die geschädigten Haus- und Forstei-
gentümer und die Träger der öffentli-
chen Infrastruktur werden vom Frei-
staat in gleicher Weise behandelt, 
unabhängig davon, ob Katastrophen-
alarm ausgelöst wurde oder nicht. 
So wurde vom Innenministerium das 
Schadensgebiet gemarkungskonkret 
erfasst. Grundlage dafür war das 
Schadensbild und nicht die Art und 
Weise der Alarmierung.

Das Hochwasser hingegen war ein län-
gerfristiges Ereignis, welches neben 

der Vielzahl existentiell Betroffener 
die öffentliche Infrastruktur und deren 
Funktion nachhaltig störte. 
Die Auslösung eines Katastrophen-
alarms erfolgt nicht nach Gutdün-
ken. Gesetzlich sind die Vorausset-
zungen im Sächsischen Gesetz über 
den Brandschutz, Rettungsdienst und 
den Katastrophenschutz (SächBRKG) 
definiert.Demnach handelt es sich 
um eine „Katastrophe im Sinne die-
ses Gesetzes bei einem Geschehen, 
welches das Leben, die Gesundheit, 
die Versorgung zahlreicher Menschen 
mit lebensnotwendigen Gütern und 
Leistungen, die Umwelt oder erheb-
liche Sachwerte in so außergewöhnli-
chem Maße gefährdet oder schädigt, 
dass Hilfe und Schutz wirksam nur 
gewährt werden können, wenn die 
zuständigen Behörden und Dienststel-
len, Organisationen und eingesetzten 
Kräfte unter der einheitlichen Lei-
tung einer Katastrophenschutzbehörde 
zusammenwirken.“ Bei Hochwasser-
geschehnissen sind zudem Pegelstän-
de festgelegt, bei deren Erreichen 
ein Katastrophenalarm zwingend zu 
erfolgen hat.

Die zuständige Behörde hat in diesem 
Zusammenhang das Recht, den Bund 
um Hilfe zu ersuchen. Das betrifft 
insbesondere das Technische Hilfs-
werk (THW)und die Bundeswehr. 
Das Technische Hilfswerk hat übri-
gens auch mit Spezialtechnik im Tor-
nadogebiet gewirkt. In beiden Fällen 
werden wir beim Bund beantragen, die 
Kosten nicht in Rechnung zu stellen.

Mut, ebenfalls in beiden Fällen, macht 
die Solidarität unter den Menschen. So 
wurde in vielen Fällen spontan beim 
Beräumen und Beseitigen der Schä-
den geholfen. Menschen, die evakuiert 

werden mussten, kamen in aller Regel 
bei Familienangehörigen, Freunden 
oder Nachbarn unter. Bleiben wird das 
Trauma und der Verlust. Neben Ein-
richtungs- und Haushaltsgegenstän-
den verloren nicht Wenige Dokumen-
te, Bilder, Erinnerungen. Letzteres ist 
oft bitterer als allgemeiner Sachscha-
den. Ähnliches gilt für Unternehmen, 
deren Produktion für Wochen bis hin 
zum Bestand des Standortes in Frage 
steht. Tausende Arbeitsplätze sind 
direkt und bei Zulieferern indirekt 
betroffen. 
Es wird dauern, ehe sich Normalität 
wieder einstellt. Das bezieht sich auch 
auf die Schäden an Straßen und zahl-
reichen Brücken. 

Mein Dank gilt allen Einsatzkräften 
und Helfern, die teilweise bis an den 
Rand der Erschöpfung und Gefähr-
dung eigenen Lebens und Gesund-
heit geholfen haben. Ähnliches gilt 
für karitative Organisationen, private 
Spender bis hin zur Stiftung „Licht-
blicke“, die mit tätiger Hilfe Betrof-
fenen zur Seite stehen. Meine Forde-
rung an Bund und Land bezieht sich 
auf wirksame Unterstützung. Über-
brückungsdarlehen können nur ein 
Anfang sein. 

Die Betroffenheit an Spree und Neiße 
ist die gleiche wie bei der Elbeflut. 
Insofern ist der Ruf von Bürgermeis-
tern und Geschädigten verständlich. 
Die Erfahrungen von 2002 zeigen 
aber auch, dass alles gut durchdacht 
werden muss. Noch heute werden Pro-
zesse wegen falsch eingesetzter Hilfs-
gelder geführt.

Abschließend sei noch bemerkt, dass 
beide Ereignisse an einem Wochen-
ende bzw. Feiertag stattfanden. Die 

Frage einer schnellstmöglich und 
damit wirksamen Alarmierung der 
Bevölkerung stellt sich trotz aller tech-
nischen Hilfsmittel immer wieder neu. 
Es geht dabei weniger darum, was A 
sagt oder unternimmt, sondern was B 
versteht bzw. erreicht.

Die aktuelle Geschichte unseres Land-
kreises aber auf die genannten Scha-
densereignisse zu reduzieren, wäre 
mehr als unvollständig.

75 Jahre Masseneibad in Großröhrs-
dorf, die Internationale Deutsche 
Jugendmeisterschaft (veranstaltet vom 
1. Wassersportverein Lausitzer Seen-
land), das Musikfest in Schmochtitz 
oder aber die Inbetriebnahme des 
sanierten und erweiterten Ferdinand-
Sauerbruch-Gymnasiums, ebenfalls 
in Großröhrsdorf, sind neben vielen 
anderen Veranstaltungen und Aktivi-
täten Zeichen dafür, dass sich etwas 
tut im Landkreis.

Wenn auch das Ende der Ferien und 
der Schuleingang vom Hochwasser 
überschattet waren, heißt das noch 
lange nicht, dass wir Grund haben, 
am immer wieder währenden Beginn 
zu zweifeln.

In dieser Gewissheit wünsche ich 
Ihnen einen schönen Spätsommer 
2010.

Ihr

Michael Harig
Landrat

 An dieser Stelle möchten wir recht 
herzlich allen Kameraden und Hel-
fern der Feuerwehren und Hilfs-
dienste für Ihren Einsatz in den vom 
Hochwasser betroffenen Gebieten 
danken.
Der Landkreis Bautzen hat bisher nur 
wenig Verletzte und keine Todesop-
fer zu beklagen. 
Viele Ufer, Brücken, Straßen und 
Wehranlagen wurden in kürzester 
Zeit beräumt, zusätzlich Dämme 
errichtet, zahlreiche Keller leer ge-
pumpt. 
Dies alles ist auch dem engagierten 
Handeln und uneigennützigen Ein-
satz der vielen ehrenamtlichen Helfer 

zu verdanken. Besonderer Dank geht 
an die Disponenten der Leitstellen, 
die Feuerwehren des Landkreises 
Bautzen, die Feuerwehr Boxberg, 
den ASB Bautzen Rettungsdienst, 
das DRK Bautzen Rettungsdienst, 
den ASB Bautzen/Schnelle Einsatz-
gruppe, das DRK Bautzen/Schnelle 
Einsatzgruppe, das DRK Bautzen 
Betreuungszug, die Organisatori-
schen Leiter Rettungsdienst, das 
THW Bautzen, das THW Kamenz, 
das THW Dresden, die Polizeidi-
rektion Oberlausitz-Niederschle-
sien, die Bundespolizei Pirna, die 
Bundespolizei Hubschrauberstaf-
fel und an Elbe Helikopter.

Ebenfalls ein Dank geht an dieser 
Stelle an die Beschäftigten in der 
Abfallwirtschaft. Mit der dringend 
notwendigen Sperrmüllberäumung 
wurde schon am frühen Nachmittag 
des 09.08.2010 in der Stadt Bautzen 
begonnen. 
Bis einschließlich 14.08.2010 wur-
de die flächendeckende Sperrmüll-
beräumung im Schadensgebiet abge-
schlossen. 
Für die konzentrierten Aktionen in 
der nachfolgenden Woche wurden 
zusätzliche Entsorgungsfahrzeu-
ge und Arbeitskräfte von Entsor-
gungsfirmen durch den Landkreis 
geordert. Vom Abfallzweckverband 

RAVON wurden in Absprache mit 
dem Landratsamt Bautzen die beiden 
Umladestationen im Landkreis täg-
lich bis 19:00 Uhr und zusätzlich am 
16.08.2010 ganztägig geöffnet. 
Vom Abfallwirtschaftsamt des Land-
ratsamtes waren seit den Vormit-
tagsstunden des 09.08.2010 zwei 
Mitarbeiter über eine Woche vor Ort 
im Einsatz, um den konzentrierten 
Einsatz aller Entsorgungskapazitä-
ten in enger Abstimmung mit den 
Gemeindeverwaltungen und der Ge-
schäftsführung des RAVON zu koor-
dinieren. 

Vielen Dank!

hilfeleistung in erster Stunde
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Was ist ein Katastrophenfall?
Sind das Leben, die Gesundheit, die Versorgung zahlreicher Menschen mit le-
bensnotwendigen Gütern, die Umwelt oder erhebliche Sachwerte gefährdet oder 
geschädigt, spricht man von einer Katastrophe. Ein Großschadensereignis liegt 
vor, wenn der Schaden durch die Feuerwehren, Polizei und anderer Hilfskräfte 
vor Ort allein bewältigt werden kann. 

Wer entscheidet, ob ein Katastrophenfall vorliegt?
Der Katastrophenalarm wird durch den zuständigen Landrat ausgerufen. Das 
Landratsamt leitet dann die Schadensbekämpfung. Dabei arbeiten alle zustän-
digen Behörden, Organisationen wie z.B. das THW und das DRK sowie die 
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehren, der Polizei und, wenn er-
forderlich, der Bundeswehr zusammen.

Wer macht was im Katastrophenfall?
Alle verfügbaren Einsatzkräfte kümmern sich vor Ort um die Beseitigung des 
Schadens.
Ein sog. Verwaltungsstab aus geschulten Mitarbeitern des Landratsamtes und  
Fachberatern aus anderen Organisationen wird einberufen. Dieser interne Stab 
organisiert alles das, was von den Einsatzkräften vor Ort benötigt wird. Dafür 
wird am Schadensort eine sog. Technische Einsatzleitung gebildet. Wird bei-
spielsweise durch den Einsatzleiter vor Ort gemeldet, dass ein Altenheim evaku-
iert werden muss, dann wird dies durch den internen Stab organisiert. 

Wie wird die Bevölkerung gewarnt?
Warnungen erfolgen durch die Ortsfeuerwehren oder die Polizei sowie durch 
Sirenen. 

Was bedeuten die Sirenentöne?

Signalprobe: 1 x Dauerton von 12 Sekunden 

Feueralarm: 3 x Dauerton von je 12 Sekunden mit je 12 Sekunden Pause 

Warnung vor einer Gefahr (Katastrophenalarm): 6 Töne von jeweils 5 
Sekunden Dauer mit 5 Sekunden Pause (l Minute Heulton)

Was ist bei Katastrophenalarm zu beachten? 
- Ruhe bewahren
- Rundfunkgerät einschalten und auf Durchsagen achten
- Nachbarn, Straßenpassanten und ausländische Mitbürger informieren
- älteren und behinderten Menschen helfen
- Anweisungen der Behörden befolgen
-  nur in dringenden Fällen kurz telefonieren, um die Telefonleitungen und Mo-

bilfunknetze für die Einsatzkräfte freizuhalten 
- keine unnötigen Fahrten ins Schadensgebiet, damit Rettungswege frei bleiben

Weitere Infos zur Notfallvorsorge sowie Empfehlungen für Unternehmen 
finden Sie unter www.landkreis-bautzen.de/1213.html. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Landratsamt Bautzen, Sachgebiet 
Katastrophenschutz, Herr Petrasch unter 03591 5251 33200.

Katastrophenschutz und warnung 
der bevölkerung  

Feierliche eröffnung des erweiterungsneubaus 
am Ferdinand-Sauerbruch-gymnasium 
großröhrsdorf

Freude, Stolz und gute Stimmung waren bei der feierlichen Eröffnung des 
Erweiterungsneubaus im Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium Großröhrsdorf 
am 14.08.2010 anzutreffen. Da konnte auch das trübe Wetter nichts dran 
rütteln. 16 neue Klassenzimmer, 8 Kursräume, Fachkabinette für Biologie, 
Chemie und Physik inkl. der dazugehörigen Vorbereitungsräume, eine Viel-
zahl von Nebenräumen für Lehrer, Hausmeister, Arzt und Schüler, eine Bib-
liothek und ein komplett neuer Schulhof bieten nun ideale Lernbedingungen 
an der Melanchthonstraße. Rund 9,6 Millionen Euro wurden in Alt- und 
Neubau inkl. Gelände investiert. Bei einer Zusage für die Fördermittel kann 
der Standort mit einer neuen Sporthalle komplettiert werden.

 radweg entlang der K 9211 zwischen ortseingang 
geierswalde und Kreisverkehr Kortitzmühle 
eingeweiht
Am 17. August konnte nach weniger als 2 Monaten Bauzeit der 712 m lange 
Radweg zwischen dem Ortseingang Geierswalde und dem Kreisverkehr Kor-

titzmühle feierlich über-
geben werden.
Für 125.000 € (75 % 
Förderung durch den 
Freistaat Sachsen) wur-
de eine 8 cm starke As-
phaltdecke aufgebracht. 
Durch den so erreichten 
Lückenschluss zwischen 
den bestehenden Radwe-
gen konnte die Verkehrs-
sicherheit aller Verkehrs-
teilnehmer wesentlich 
verbessert werden.
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Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises

allgemeinverfügung des landratsamtes bautzen, 
Kreisforstamt, zur ausweisung eines reitweges im gebiet 
der gemeinden  Doberschau-gaußig und obergurig (reitweg 
bärwald)

Auf Grundlage von § 12 Abs. 1 des 
Waldgesetzes für den Freistaat Sach-
sen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 
(SächsGVBl. S. 137), zuletzt geändert 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
13. August 2009 (SächsGVBl. S. 438, 
443), und der Verordnung des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft über die Reitwe-
ge (ReitwegeVO) vom 14. Dezember 
1994 (SächsGVBl. 1995 S. 6), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 
26. Juni 2008 (SächsGVBl. S.450), 
wird Folgendes verfügt:
Im Gebiet der Gemeinden Dober-
schau-Gaußig und Obergurig wird ein 
Reitweg mit einer Gesamtlänge von 
ca. 1,2 km ausgewiesen.Wegeführung: 
Beginn an einem öffentlichen Weg der 
Stadt Wilthen weiter in nordöstlicher 
Richtung durch den Bärwald (Eigen-
tum des Domkapitels St. Petri, Abt. 

61 und 62) bis zum Schießplatz in der 
Gemarkung Schwarznaußlitz danach 
in westlicher Richtung Gnaschwitz, 
Arnsdorf bis zur Anbindung an den 
öffentlichen Weg nahe der K7292. Die 
Karte mit dem Reitwegverlauf und 
die Begründung für die Entscheidung 
können bei der ausweisenden Behörde 
eingesehen werden (§ 39 Abs. 2 Nr. 5 
Verwaltungsverfahrensgesetz).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann 
innerhalb eines Monats ab dem Zeit-
punkt der Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Landratsamt Bautzen, Bahnhof-
straße 9, 02625 Bautzen einzulegen.

gez. Dr. Christoph Schurr
Amtsleiter

allgemeinverfügung des landratsamtes bautzen, 
Kreisforstamt, zur ausweisung eines reitweges im gebiet 
der gemeinde Schönteichen gemarkung biehla (reitweg biehla)

Auf Grundlage von § 12 Abs. 1 des 
Waldgesetzes für den Freistaat Sach-
sen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 
(SächsGVBl. S. 137), zuletzt geändert 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
13. August 2009 (SächsGVBl. S. 438, 
443), und der Verordnung des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft über die Reitwe-
ge (ReitwegeVO) vom 14. Dezember 
1994 (SächsGVBl. 1995 S. 6), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 
26. Juni 2008 (SächsGVBl. S.450), 
wird Folgendes verfügt:
Im Gebiet der Gemeinde Schöntei-
chen Gemarkung Biehla wird im Wald 
ein Reitweg mit einer Gesamtlänge 
von ca. 0,95 km ausgewiesen.
Wegeführung: Beginn am Niederlän-
dischen Weg (öffentlicher Weg von 
Biehla nach Weißig) in südwestlicher 
Richtung entlang des Teichdammes 

zwischen dem Biehlaer Großteich und 
dem Maaschingteich weiter auf einem 
Waldweg bis zur Gemarkungsgrenze 
Hausdorf – in südlicher Richtung bis 
zur Grenze Wald - Offenland 
Die Karte mit dem Reitwegverlauf und 
die Begründung für die Entscheidung 
können bei der ausweisenden Behörde 
eingesehen werden (§ 39 Abs. 2 Nr. 5 
Verwaltungsverfahrensgesetz).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann 
innerhalb eines Monats ab dem Zeit-
punkt der Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Landratsamt Bautzen, Bahnhof-
straße 9, 02625 Bautzen einzulegen.

gez. Dr. Christoph Schurr
Amtsleiter

allgemeinverfügung des landratsamtes bautzen, 
Kreisforstamt, zur ausweisung eines reitweges im gebiet 
der Stadt Kamenz gemarkung zschornau (reitweg zschornau)
Auf Grundlage von § 12 Abs. 1 des 
Waldgesetzes für den Freistaat Sach-
sen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 
(SächsGVBl. S. 137), zuletzt geändert 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
13. August 2009 (SächsGVBl. S. 438, 
443), und der Verordnung des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft über die Reitwe-
ge (ReitwegeVO) vom 14. Dezember 
1994 (SächsGVBl. 1995 S. 6), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 
26. Juni 2008 (SächsGVBl. S.450), 
wird Folgendes verfügt:
Im Gebiet der Stadt Kamenz Gemar-
kung Zschornau wird im Wald ein 
Reitweg mit einer Gesamtlänge von 
ca. 2,8 km ausgewiesen.
Wegeführung: 
1. Abschnitt: Beginn am Weißiger Weg 
(öffentlicher Weg) an der Wald - Feld 
- Grenze aus Zschornau kommend 
weiter in südwestliche Richtung auf 
einem Waldweg bis zur Ortsverbin-
dungsstraße Zschornau (Forstweg) - 

Biehla (Teufelsberg)
2. Abschnitt: Beginn am Abschnitt 1, 
Flurstück 112 Gemarkung Zschornau 
Waldweg in nordwestlicher Richtung 
bis zur Gemarkungsgrenze Biehla 
weiter in nordöstlicher Richtung auf 
der Gemarkungsgrenze bis zum Schie-
deler Weg auf dem Schiedeler Weg bis 
zum Weißiger Weg
Die Karte mit dem Reitwegverlauf und 
die Begründung für die Entscheidung 
können bei der ausweisenden Behörde 
eingesehen werden (§ 39 Abs. 2 Nr. 5 
Verwaltungsverfahrensgesetz).
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann 
innerhalb eines Monats ab dem Zeit-
punkt der Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Landratsamt Bautzen, Bahnhofstra-
ße 9, 02625 Bautzen einzulegen.

gez. Dr. Christoph Schurr
Amtsleiter

allgemeinverfügung des landratsamtes bautzen, 
Kreisforstamt, zur ausweisung eines reitweges im gebiet 
der gemeinde Schmölln-Putzkau gemarkung oberputzkau  
(Projekt lückenschluss Fernreitweg Schmölln-Putzkau)
Auf Grundlage von § 12 Abs. 1 des 
Waldgesetzes für den Freistaat Sach-
sen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 
(SächsGVBl. S. 137), zuletzt geändert 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
13. August 2009 (SächsGVBl. S. 438, 
443), und der Verordnung des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft über die Reitwe-
ge (ReitwegeVO) vom 14. Dezember 
1994 (SächsGVBl. 1995 S. 6), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 
26. Juni 2008 (SächsGVBl. S.450), 
wird Folgendes verfügt:
Im Gebiet der Gemeinde Schmölln-
Putzkau Gemarkung Oberputzkau wird 
im Wald ein Reitweg mit einer Gesamt-
länge von ca. 2 km ausgewiesen.
Wegeführung: beginnend am vor-
handenen Fernreitweg an den Vogel-
häusern weiter auf dem befestigten 
Waldweg in südöstlicher- und später 

in nordöstlicher Richtung bis zum 
Kasparteichweg auf dem Kaspar-
teichweg in nordwestlicher Richtung 
bis zum Anschluss an den vorhan-
denen Reitweg am Ziegelberg. Die 
Karte mit dem Reitwegverlauf und 
die Begründung für die Entscheidung 
können bei der ausweisenden Behör-
de eingesehen werden (§ 39 Abs. 2 
Nr. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz).
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung 
kann innerhalb eines Monats ab dem 
Zeitpunkt der Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Landratsamt Bautzen, 
Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen 
einzulegen.

gez. Dr. Christoph Schurr
Amtsleiter

Auf Grundlage von § 12 Abs. 1 des 
Waldgesetzes für den Freistaat Sach-
sen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 
(SächsGVBl. S. 137), zuletzt geändert 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
13. August 2009 (SächsGVBl. S. 438, 
443), und der Verordnung des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft über die Reitwe-
ge (ReitwegeVO) vom 14. Dezember 
1994 (SächsGVBl. 1995 S. 6), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 

26. Juni 2008 (SächsGVBl. S.450), 
wird Folgendes verfügt:
Im Gebiet der Gemeinde Schmölln-
Putzkau Gemarkung Oberputz-
kau wird im Wald ein Reitweg mit 
einer Gesamtlänge von ca. 2 km 
ausgewiesen.
Wegeführung: beginnend am vor-
handenen Fernreitweg an den Vogel-
häusern weiter auf dem befestigten 
Waldweg in südöstlicher- und später 
in nordöstlicher Richtung bis zum 

Kasparteichweg auf dem Kaspar-
teichweg in nordwestlicher Richtung 
bis zum Anschluss an den vorhande-
nen Reitweg am Ziegelberg.
Die Karte mit dem Reitwegverlauf und 
die Begründung für die Entscheidung 
können bei der ausweisenden Behörde 
eingesehen werden (§ 39 Abs. 2 Nr. 5 
Verwaltungsverfahrensgesetz).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung 

kann innerhalb eines Monats ab dem 
Zeitpunkt der Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift beim Landratsamt 
Bautzen, Bahnhofstraße 9, 02625 
Bautzen einzulegen.

gez. Dr. Christoph Schurr
Amtsleiter

allgemeinverfügung des landratsamtes bautzen, Kreisforstamt, zur ausweisung eines reitweges im gebiet 
der gemeinde Schmölln-Putzkau gemarkung oberputzkau (Projekt lückenschluss Fernreitweg Schmölln-Putzkau)
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Öffentliche bekanntmachung  des landratsamtes bautzen 
über die neuausweisung eines reitweges im gebiet der gemeinde Steinigtwolmsdorf gemarkung weifa und im gebiet der Stadt 
Schirgiswalde gemarkung Schirgiswalde (Projekt reitweg weifaer höhe - neuschirgiswalde)

Auf Grundlage von § 12 Abs. 1 des 
Waldgesetzes für den Freistaat Sach-
sen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 
(SächsGVBl. S. 137), zuletzt geändert 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
13. August 2009 (SächsGVBl. S. 438, 
443) und der Verordnung des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft über die Reitwe-
ge (ReitwegeVO) vom 14. Dezember 
1994 (SächsGVBl. 1995 S. 6), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 
26. Juni 2008 (SächsGVBl. S. 450)  
beabsichtigt das Landratsamt Baut-
zen, Kreisforstamt die Ausweisung 
eines Reitweges im Wald auf Grund 
des Bedarfs im Gebiet der Gemein-
de Steinigtwolmsdorf, Gemarkung 
Weifa, und im Gebiet der Stadt 

Schirgiswalde, Gemarkung Schir-
giswalde (Projekt Reitweg Weifaer 
Höhe - Neuschirgiswalde)
Wegeführung: Beginn an der Weifa-
er Höhe, nahe der Schurigbaude ÷ 
Waldweg in nördlicher und später in 
südöstlicher Richtung bis zum Kirch-
steig ÷ danach weiter auf einem 
Waldweg unterhalb der Gemeinde-
grenze Wilthen / Steinigtwolmsdorf 
÷ weiter in südöstlicher Richtung 
÷ Ende unterhalb der Straße Weifa/ 
Neuschirgiswalde am Ortsrand von 
Neuschirgiswalde (Länge: 1,42 km)
Die Liste der betroffenen Flurstücke, 
eine Übersichtskarte mit dem geplan-
ten Reitwegeverlauf und die Begrün-
dung für das Reitwegprojekt liegen in 
der Zeit vom 

01.09.2010 bis zum 30.09.2010
im Landratsamt Bautzen, Bürgeramt 
Kamenz, Macherstraße 55, 01917 
Kamenz während der Öffnungszeiten 
(Montag: 8:30 – 16:00 Uhr, Di: 8:30 
- 18:00 Uhr, Mi: 8:30 - 16:00 Uhr Do: 
8:30 - 18:00 Uhr, Fr: 8:30 - 13:00 Uhr) 
und im Bürgeramt Bautzen, Bahnhof-
straße 9, 02625 Bautzen während der 
Öffnungszeiten (Montag bis Donners-
tag 8:30 - 18:00 Uhr, Freitag 8:30 - 
14.00 Uhr) für jedermann zur Einsicht 
aus. Zusätzlich können die Unterlagen 
in der Revierförsterei Bischofswer-
da, Sitz Bischofstraße 9, 01877 Bi-
schofswerda (Herr Kother, Tel. 03594 
714 558 oder 0173 9246158) und in 
der Revierförsterei Cunewalde, Sitz 
Hauptstraße 19, 02733 Cunewalde 

(Herr Riedel, Tel: 035877 88108 oder 
0172 5928884) nach telefonischer An-
meldung eingesehen werden.
Auf der Internetseite des Landratsam-
tes Bautzen http://www.landkreis-
bautzen.de/67.html ist die Reitwegkar-
te unter dem Button „Reitweg Weifaer 
Höhe - Neuschirgiswalde abgelegt.
Alle Betroffenen haben Gelegenheit, 
Einwände und Bedenken schriftlich 
oder zur Niederschrift in der Frist 
vom 01.09. bis zum 30.09.2010 beim 
Landratsamt Bautzen, Kreisforstamt, 
Macherstraße 55, 01917 Kamenz, gel-
tend zu machen.

Bautzen, den 26.07. 2010

Dr. Christoph Schurr, Amtsleiter

Öffentliche bekanntmachung  des landratsamtes bautzen 
über die neuausweisung von drei reitwegen im gebiet der gemeinde laußnitz gemarkung laußnitz (Projekt reitweg wolfssäule, 
Samendarre, Sommerweg)
Auf Grundlage von § 12 Abs. 1 des 
Waldgesetzes für den Freistaat Sach-
sen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 
(SächsGVBl. S. 137), zuletzt geändert 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
13. August 2009 (SächsGVBl. S. 438, 
443) und der Verordnung des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft über die Reitwe-
ge (ReitwegeVO) vom 14. Dezember 
1994 (SächsGVBl. 1995 S. 6), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 
26. Juni 2008 (SächsGVBl. S.450) 29. 
Januar 2008 (SächsGVBl S. 138 und 
181) beabsichtigt das Landratsamt 
Bautzen, Kreisforstamt, die Auswei-
sung von drei Reitwegen im Wald 
auf Grund des Bedarfs im Gebiet 

der Gemeinde Laußnitz Gemar-
kung Laußnitz
Wegeführung Wolfssäule: Beginn 
am vorhandenen Reitwegenetz in der 
Laußnitzer Heide an der grünen Säule 
Wegführung in westlicher Richtung 
bis zur Wolfssäule und zurück bis an 
die grüne Säule
Wegführung Samendarre: Beginn am 
vorhandenen Reitwegenetz Flügel F 
weiter in nordöstlicher Richtung un-
terhalb der B 97 Ende Ortslage Lauß-
nitz, Grenzstraße
Wegführung Sommerweg: Beginn am 
vorhandenen Reitwegenetz nordöst-
lich des Walberberges auf dem Som-
merweg in südöstlicher Richtung bis 
zur Wald – Feld – Grenze

Die Liste der betroffenen Flurstücke, 
eine Übersichtskarte mit dem geplan-
ten Reitwegeverlauf und die Begrün-
dung für das Reitwegprojekt liegen in 
der Zeit vom 

01.09.2010 bis zum 30.09.2010
im Landratsamt Bautzen, Bürgeramt 
Kamenz, Macherstraße 55, 01917 
Kamenz während der Öffnungszeiten 
(Montag: 8:30 - 18:00 Uhr, Di: 8:30 
- 18:00 Uhr, Mi: 8:30 - 18:00 Uhr 
Do: 8:30 - 18:00 Uhr, Fr: 8:30 - 14:00 
Uhr) für jedermann zur Einsicht aus. 
Zusätzlich können die Unterlagen in 
der Revierförsterei Königsbrück, Sitz 
Markt 13, 01936 Königsbrück (Frau 
Glock, Tel. 03591-5251-68114 oder 
0171 3036 268) nach telefonischer 

Anmeldung eingesehen werden.
Auf der Internetseite des Landratsam-
tes Bautzen http://www.landkreis-
bautzen.de/67.html ist die Reitweg-
karte unter dem Button „Reitwege 
Wolfssäule, Samendarre, Sommer-
weg“ abgelegt.
Alle Betroffenen haben Gelegenheit, 
Einwände und Bedenken schriftlich 
oder zur Niederschrift in der Frist 
vom 01.09 bis zum 30.09.2010 beim 
Landratsamt Bautzen, Kreisforstamt, 
Macherstrasse 55, 01917 Kamenz, 
geltend zu machen.

Bautzen, den 26.07.2010

Dr. Christoph Schurr, Amtsleiter

Öffentliche bekanntmachung  des landratsamtes bautzen 
über die neuausweisung eines reitweges im gebiet der gemeinde laußnitz gemarkung laußnitz
 (Projekt reitweg laußnitzer heide c Flügel)

Auf Grundlage von § 12 Abs. 1 des 
Waldgesetzes für den Freistaat Sach-
sen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 
(SächsGVBl. S. 137), zuletzt geändert 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
13. August 2009 (SächsGVBl. S. 438, 
443) und der Verordnung des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft über die Reitwe-
ge (ReitwegeVO) vom 14. Dezember 
1994 (SächsGVBl. 1995 S. 6), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 
26. Juni 2008 (SächsGVBl. S.450) 
beabsichtigt das Landratsamt Baut-
zen, Kreisforstamt die Ausweisung 
eines Reitweges im Wald auf Grund 
des Bedarfs im Gebiet der Gemeinde 

Laußnitz Gemarkung Laußnitz 

Wegeführung: beginnend am vorhan-
denen Reitwegnetz in der Gemarkung 
Laußnitz auf dem C Flügel - Schneise 
14 (ehemalige Verbindungsstraße Hö-
ckendorf/Ottendorf - Okrilla) weiterer 
Verlauf auf dem C Flügel (Flurstücke 
1187 und 1188 Gemarkung Laußnitz) 
in nordöstlicher Richtung bis an den 
öffentlichen Weg der Gemeinde Lauß-
nitz

Die Liste der betroffenen Flurstücke, 
eine Übersichtskarte mit dem geplan-
ten Reitwegeverlauf und die Begrün-
dung für das Reitwegprojekt liegen in 

der Zeit vom 
01.09.2010 bis zum 30.09.2010

im Landratsamt Bautzen, Bürgeramt 
Kamenz, Macherstraße 55, 01917 
Kamenz während der Öffnungszeiten 
(Montag: 8:30 - 18:00 Uhr, Di: 8:30 - 
18:00 Uhr, Mi: 8:30 - 18:00 Uhr Do: 
8:30 - 18:00 Uhr, Fr: 8:30 - 14:00 Uhr) 
für jedermann zur Einsicht aus. 

Zusätzlich können die Unterlagen in 
der Revierförsterei Königsbrück, Sitz 
Markt 13, 01936 Königsbrück (Frau 
Glock, Tel. 03591-5251-68114 oder 
0171 3036 268) nach telefonischer 
Anmeldung eingesehen werden.
Auf der Internetseite des Landratsam-

tes Bautzen http://www.landkreis-
bautzen.de/67.html ist die Reitweg-
karte unter dem Button „Reitweg 
Laußnitzer Heide C Flügel“ abgelegt.

Alle Betroffenen haben Gelegenheit, 
Einwände und Bedenken schriftlich 
oder zur Niederschrift in der Frist 
vom 01.09. bis zum 30.09.2010 beim 
Landratsamt Bautzen, Kreisforstamt, 
Macherstraße 55, 01917 Kamenz, gel-
tend zu machen.

Bautzen, den 26.07.2010

Dr. Christoph Schurr, Amtsleiter
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Öffentliche bekanntmachung  des landratsamtes bautzen 
über die neuausweisung und den widerruf eines reitweges im gebiet der gemeinden Steinigtwolmsdorf, gemarkung Steinigtwolms-
dorf, und Sohland, gemarkung wehrsdorf (reitprojekt Steinigtwolmsdorf / wehrsdorf)

Auf Grundlage von § 12 Abs. 1 des 
Waldgesetzes für den Freistaat Sach-
sen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 
(SächsGVBl. S. 137), zuletzt geändert 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
13. August 2009 (SächsGVBl. S. 438, 
443) und der Verordnung des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft über die Reitwe-
ge (ReitwegeVO) vom 14. Dezember 
1994 (SächsGVBl. 1995 S. 6), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 
26. Juni 2008 (SächsGVBl. S.450) 
vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl S. 
138 und 181) beabsichtigt das Land-
ratsamt Bautzen, Kreisforstamt
- die Ausweisung eines Reitweges 
im Wald auf Grund des Bedarfs an 
Reitwegen im Gebiet der Gemein-
den Steinigtwolmsdorf, Gemarkung 
Steinigtwolmsdorf und Sohland, 
Gemarkung Wehrsdorf 

- den Widerruf eines Reitweges im 
Wald, der zum Reiten nicht geeig-
net ist, im Gebiet der Gemeinden 
Steinigtwolmsdorf, Gemarkung 
Steinigtwolmsdorf, und Sohland, 
Gemarkung Wehrsdorf 
Wegeführung Ausweisung: Beginn in 
der Gemarkung Steinigtwolmsdorf an 
der Wald - FeldGrenze unterhalb des 
Höllenhübels ÷ weiter in östlicher 
Richtung bis an die Wald - FeldGren-
ze der Ortslage Wehrsdorf (Länge ca. 
1,1 km)
Wegführung Widerruf: Beginn auf ei-
nem Waldweg südöstlich des Manns-
berges in der Gemarkung Steinigt-
wolmsdorf ÷ weiter in südlicher 
Richtung bis zur Landesgrenze ÷ ca. 
700 m auf dem Genzweg in östlicher 
Richtung ÷ weiterer Verlauf bis an 
die Wald – Feld - Grenze der Ortslage 
Wehrsdorf (Länge ca. 1,5 km)

Die Liste der betroffenen Flurstücke, 
eine Übersichtskarte mit dem geplan-
ten Reitwegeverlauf und die Begrün-
dung für das Reitwegprojekt liegen in 
der Zeit vom 

01.09.2010 bis zum 30.09.2010
im Landratsamt Bautzen, Bürgeramt 
Kamenz, Macherstraße 55, 01917 
Kamenz während der Öffnungszeiten 
(Montag: 8:30 – 16:00 Uhr, Di: 8:30 - 
18:00 Uhr, Mi: 8:30 - 16:00 Uhr, Do: 
8:30 - 18:00 Uhr, Fr: 8:30 - 13:00 Uhr) 
und im Bürgeramt Bautzen , Bahnhof-
straße 9, 02625 Bautzen während der 
Öffnungszeiten (Montag bis Donners-
tag 8:30 - 18:00 Uhr, Freitag 8:30 - 
14.00 Uhr) für jedermann zur Einsicht 
aus. Zusätzlich können die Unterlagen 
in der Revierförsterei Bischofswer-
da, Sitz Bischofstraße 9, 01877 Bi-
schofswerda (Herr Kother, Tel. 03594 
714 558 oder 0173 9246158) und in 

der Revierförsterei Cunewalde, Sitz 
Hauptstraße 19, 02733 Cunewalde 
(Herr Riedel, Tel: 035877 88108 oder 
0172 5928884) nach telefonischer An-
meldung eingesehen werden.
Auf der Internetseite des Landratsam-
tes Bautzen http://www.landkreis-
bautzen.de/67.html ist die Reitweg-
karte unter dem Button „Reitweg 
„Steinigtwolmsdorf/Wehrsdorf“ ab-
gelegt.
Alle Betroffenen haben Gelegenheit, 
Einwände und Bedenken schriftlich 
oder zur Niederschrift in der Frist 
vom 01.09. bis zum 30.09.2010 beim 
Landratsamt Bautzen, Kreisforstamt, 
Macherstraße 55, 01917 Kamenz, gel-
tend zu machen.

Bautzen, den 26.07.2010

Dr. Christoph Schurr, Amtsleiter

Öffentliche bekanntmachung  des landratsamtes bautzen 
über die neuausweisung von zwei reitwegen im gebiet der gemeinde laußnitz gemarkung laußnitz (Projekt reitweg wüschnitz 1 u. 2)
Auf Grundlage von § 12 Abs. 1 des 
Waldgesetzes für den Freistaat Sach-
sen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 
(SächsGVBl. S. 137), zuletzt geändert 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
13. August 2009 (SächsGVBl. S. 438, 
443) und der Verordnung des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft über die Reitwe-
ge (ReitwegeVO) vom 14. Dezember 
1994 (SächsGVBl. 1995 S. 6), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 
26. Juni 2008 (SächsGVBl. S.450) be-
absichtigt das Landratsamt Bautzen, 
Kreisforstamt
die Ausweisung von zwei Reitwegen 
im Wald auf Grund des Bedarfs im 

Gebiet der Gemeinde Laußnitz, Ge-
markung Laußnitz
Wegeführung Reitweg Würschnitz 
1: Beginn am vorhandenen Reitwe-
gesystem in der Laußnitzer Heide in 
nordwestlicher Richtung entlang der 
Schneise 8 weiter über den Großditt-
mannsdorfer Weg bis an die Gemar-
kungsgrenze Wüschnitz
Wegführung Reitweg Würschnitz 2: 
Beginn am Knotenpunkt des Reit-
wegsystems in der Laußnitzer Hei-
de (Betonstraße/Schneise 4 weiter 
in nordwestlicher Richtung auf dem 
Spießweg bis zur Gemarkungsgrenze 
der Ortschaft Würschnitz
Die Liste der betroffenen Flurstücke, 

eine Übersichtskarte mit dem geplan-
ten Reitwegeverlauf und die Begrün-
dung für das Reitwegprojekt liegen in 
der Zeit vom 

01.09.2010 bis zum 30.09.2010
im Landratsamt Bautzen, Bürgeramt 
Kamenz, Macherstraße 55, 01917 
Kamenz während der Öffnungszeiten 
(Montag: 8:30 - 18:00 Uhr, Di: 8:30 
- 18:00 Uhr, Mi: 8:30 - 18:00 Uhr 
Do: 8:30 - 18:00 Uhr, Fr: 8:30 - 14:00 
Uhr) für jedermann zur Einsicht aus. 
Zusätzlich können die Unterlagen in 
der Revierförsterei Königsbrück, Sitz 
Markt 13, 01936 Königsbrück (Frau 
Glock, Tel. 03591-5251-68114 oder 
0171 3036 268) nach telefonischer 

Anmeldung eingesehen werden.
Auf der Internetseite des Landratsam-
tes Bautzen http://www.landkreis-
bautzen.de/67.html ist die Reitweg-
karte unter dem Button „Reitweg 
„Wüschnitz 1 und Würschnitz 2“ abge-
legt. Alle Betroffenen haben Gelegen-
heit, Einwände und Bedenken schrift-
lich oder zur Niederschrift in der Frist 
vom 01.09. bis zum 30.09.2010 beim 
Landratsamt Bautzen, Kreisforstamt, 
Macherstraße 55, 01917 Kamenz, gel-
tend zu machen.

Bautzen, den 26.07.2010

Dr. Christoph Schurr, Amtsleiter

Beschluss 1/338/10
Der Jugendhilfeausschuss des Kreis-
tages beschließt:

Für die bedarfsgerechte Bereitstellung 
von Krippenplätzen bzw. Kinderta-
gespflegeplätzen und die Gewährung 
des Rechtsanspruches auf einen Kin-
dergartenplatz wird der Bedarf für 
die Betreuung ab 01.09.2010 unter 
Berücksichtigung folgender Kriterien 
geregelt:
1.  Kinderkrippe/Kindertagespflege 

(Kinder im Alter von 9. Woche bis 
3 Jahre)

1.1  Für die Erziehungsberechtigten 
oder, falls das Kind nur mit einem 
Erziehungsberechtigten zusam-
menlebt, diese Person, die

	 •		einer	 Erwerbstätigkeit	 nachge-
hen oder eine Erwerbstätigkeit 
aufnehmen;

	 •		sich	 in	 einer	 beruflichen	 Bil-
dungsmaßnahme, in der Schul-

ausbildung oder Hochschulaus-
bildung befinden oder

	 •		Leistungen	zur	Eingliederung	in	
Arbeit erhalten,

  besteht ein Anspruch auf eine an-
gemessene Betreuung ihres Kin-
des/ihrer Kinder entsprechend den 
Öffnungszeiten der Kinderkrippe 
bzw. Kindertagespflegestelle.

1.2  Für Erziehungsberechtigte, für 
die kein Betreuungsbedarf des 
Kindes/der Kinder nach 1.1 fest-
gestellt wird, besteht ein Betreu-
ungsbedarf von durchschnittlich 
4,5 Stunden pro Tag, aber maxi-
mal 22,5 Stunden wöchentlich. In 
erzieherisch begründeten Einzel-
fällen entscheidet das Jugendamt 
über den Umfang der darüber hin-
ausgehenden Betreuungszeit.

2.  Kindergarten (Kinder im Alter 
von 3 Jahren bis Schuleintritt)

2.1  Für die Erziehungsberechtigten 
oder, falls das Kind nur mit einem 

Erziehungsberechtigten zusam-
menlebt, diese Person, die

	 •		einer	 Erwerbstätigkeit	 nachge-
hen oder eine Erwerbstätigkeit 
aufnehmen;

	 •		sich	 in	 einer	 beruflichen	 Bil-
dungsmaßnahme, in der Schul-
ausbildung oder Hochschulaus-
bildung befinden oder

	 •		Leistungen	zur	Eingliederung	in	
Arbeit erhalten,

  besteht ein Anspruch auf eine an-
gemessene Betreuung ihres Kin-
des/ihrer Kinder entsprechend den 
Öffnungszeiten der Einrichtung.

2.1  Für Erziehungsberechtigte, für 
die kein Betreuungsbedarf des 
Kindes/der Kinder nach 2.1 fest-
gestellt wird, besteht ein Betreu-
ungsbedarf von durchschnittlich 
6 Stunden pro Tag, aber maximal 
30 Stunden wöchentlich. In erzie-
herisch begründeten Einzelfällen 
entscheidet das Jugendamt über 

den Umfang der darüber hinaus-
gehenden Betreuungszeit.

2.3  Die im Sächsischen Kindertages-
stättengesetz zur Förderung von 
Kindern in Kindertageseinrich-
tungen (SächsKitaG) verankerten 
Regelungen für die Beitragsfrei-
heit im Vorschuljahr bleiben da-
von unberührt.

Gleichzeitig treten zum 31.08.2010 
die Bedarfskriterien in Kindertages-
einrichtungen des Landkreises Baut-
zen (Beschluss 4/378/2007) außer 
Kraft. Die Festlegungen zu Bedarfs-
kriterien innerhalb der Fortschreibung 
des Bedarfsplanes für Kindertages-
einrichtungen der Kreisfreien Stadt 
Hoyerswerda 2004-2007 (Beschluss 
1430a-III-04/031/Jgh3a) werden auf-
grund der zum 01.01.2009 gewech-
selten Zuständigkeit an den Landkreis 
Bautzen als Jugendhilfeträger ab 
01.09.2010 nicht mehr angewendet.

Der Jugendhilfeausschuss des Kreistages bautzen hat in seiner 09. Sitzung am 31.05.2010 folgenden beschluss gefasst:
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Öffentliche bekanntmachung
einer offenlegung über die änderung von Daten des liegenschaftskatasters nach § 14 abs.6 Sächsisches Vermessungs- u. Katastergesetz

das Amt für Bodenordnung, Vermessung und Geo-
information hat Daten des Liegenschaftskatasters 
geändert:

Gemeinde Sohland a. d. Spree
Betroffene Flurstücke
Gemarkung Ober- u. Mittelsohland (1620): 
1615l, 1739s
Art der Änderung
1.  Änderung von Daten über Grenzen eines 

Flurstücks
2. Änderung der Angaben zur Nutzung

Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten 
des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung be-
kannt gemacht.  Die Ermächtigung zur Bekanntga-
be auf diesem Wege ergibt sich aus  § 14 Abs.6 des 
Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes - 
SächsVermKatG1. 
Das Amt für Bodenordnung, Vermessung und 
Geoinformation ist nach § 2 SächsVermKatG für 

die Führung des Liegenschaftskatasters zuständig.  
Die Unterlagen liegen ab dem 30.08.2010 bis zum 
29.09.2010 in der Geschäftsstelle des Amtes für 
Bodenordnung, Vermessung und Geoinformati-
on des Landratsamtes Bautzen zur Einsichtnah-
me bereit. 

Nach § 14 Abs.6 Satz 5 SächsVermKatG gilt die 
Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters 
7 Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als be-
kannt gegeben. 

Für Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter in der 
Geschäftsstelle, Garnisonsplatz 9, 01917 Kamenz 
während der Öffnungszeiten Montag und Freitag 
von 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr, Dienstag und Don-
nerstag von 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr und telefonisch 
unter 03578 / 7871-62001 zur Verfügung. Sie ha-
ben in unserer Geschäftsstelle auch die Möglich-
keit, die Fortführungsnachweise und die weiteren 
Unterlagen zu den Änderungen einzusehen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Änderung von Daten über Grenzen eines 
Flurstücks stellt einen Verwaltungsakt dar, gegen 
den die Betroffenen innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch einlegen können. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Landratsamt Bautzen mit Sitz in Bautzen oder 
beim Staatsbetrieb Geobasisinformation und Ver-
messung Sachsen mit Sitz in Dresden einzulegen.

Kamenz, den 10.08.2010

Richter 
Sachgebietsleiterin Liegenschaftskataster

1Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskata-
ster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz - 
SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 148, zuletzt geändert 
durch das Gesetz über das Geoinformationswesen im Freistaat Sachsen vom 
19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 134, 140)

= Artikel 9 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung 
(Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz - SächsVwNG) vom 29. Ja-
nuar 2008.

Öffentliche bekanntmachung
einer offenlegung über die änderung von Daten des liegenschaftskatasters nach § 14 abs.6 Sächsisches Vermessungs- u. Katastergesetz

das Amt für Bodenordnung, Vermessung und Geo-
information hat Daten des Liegenschaftskatasters 
geändert:

Gemeinde Steinigtwolmsdorf
 Betroffene Flurstücke
Gemarkung Weifa: 1/1, 2, 23/2, 24, 25, 25a, 28b, 
28c, 28/2,61/1, 62,70, 76c, 78, 81, 84, 86/2, 86/3, 
86/4, 94/4, 94/5, 96/5, 106, 119, 120/2, 191, 192, 
193, 204/1, 205, 233, 233a, 234/1, 234/2, 235/1, 
235/2, 252c, 255, 256, 258/1, 258/2, 258/5, 
263/1, 286/7, 286/8, 286/10, 286/11, 1344, 1372, 
1377, 1428, 1434, 1435/2, 1435/3, 1456, 1457a, 
1459/2, 1463/4, 1463/7, 1909, 1922, 1923, 1924, 
1925a, 1925/2, 1926/2, 1926/5, 1926/6, 1926/7, 
1926/10, 1926/13, 1926/14, 1926/15, 1926/21, 
1926a, 1926l, 1926n, 1927/4, 1928/1 
Art der Änderung
1.  Bildung von Flurstücken
2.  Änderung von Daten über Grenzen eines 

Flurstücks
3. Änderung der Angabe der Flächengröße
4.   Änderung der Angaben zur Nutzung                      
5.   Änderung des Gebäudenachweises       
6. Berichtigung einer offenbaren Unrichtigkeit

Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten 
des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung be-
kannt gemacht.  Die Ermächtigung zur Bekannt-
gabe auf diesem Wege ergibt sich aus  § 14 Abs. 
6 des Sächsischen Vermessungs- und Katasterge-
setzes - SächsVermKatG1. Das Amt für Bodenord-
nung, Vermessung und Geoinformation ist nach 
§ 2 SächsVermKatG für die Führung des Liegen-
schaftskatasters zuständig. Die Unterlagen liegen 
ab dem 30.08.2010 bis zum 29.09.2010 in der Ge-
schäftsstelle des Amtes für Bodenordnung, Ver-
messung und Geoinformation des Landratsam-
tes Bautzen zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 
Abs. 6 Satz 5 SächsVermKatG gilt die Änderung 
der Daten des Liegenschaftskatasters 7 Tage nach 
Ablauf der Offenlegungsfrist als bekannt gegeben.

Für Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter in der 
Geschäftsstelle, Garnisonsplatz 9, 01917 Kamenz 
während der Öffnungszeiten Montag und Freitag 
von 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr, Dienstag und Don-
nerstag von 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr und telefonisch 
unter 03578 / 7871-62001 zur Verfügung. Sie ha-
ben in unserer Geschäftsstelle auch die Möglich-
keit, die Fortführungsnachweise und die weiteren 

Unterlagen zu den Änderungen einzusehen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Bildung von Flurstücken und Änderung von 
Daten über Grenzen eines Flurstücks stellen Ver-
waltungsakte dar, gegen die die Betroffenen inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
einlegen können. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Landratsamt Bautzen 
mit Sitz in Bautzen oder beim Staatsbetrieb Geoba-
sisinformation und Vermessung Sachsen mit Sitz in 
Dresden einzulegen.

Kamenz, den 30.07.2010

Richter
Sachgebietsleiterin Liegenschaftskataster

1Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegen-
schaftskataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- 
und Katastergesetz - SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 
(SächsGVBl. S. 148, zuletzt geändert durch das Gesetz über das 
Geoinformationswesen im Freistaat Sachsen vom 19. Mai 2010 
(SächsGVBl. S. 134, 140)
= Artikel 9 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Ver-
waltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz - Sächs-
VwNG) vom 29. Januar 2008.

Ende der öffentlichen Bekanntmachungen des Landkreises

bekanntmachung des landratsamtes bautzen zu einem antrag nach § 27 abs. 2 Sächsisches Justizgesetz

Gemäß § 27 Absatz 1 des Sächsischen Justizgesetzes 
ist für den Erlass des Bescheides zum Widerspruch 
gegen einen Verwaltungsakt einer Gemeinde bis zu 
5.000 Einwohnern in Selbstverwaltungsangelegen-
heiten das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde 
zuständig. Laut Absatz 2 ist einer Gemeinde auf 
Antrag die Zuständigkeit zu übertragen. Es wird 
hiermit bekannt gemacht, dass dem von der kreisan-
gehörigen Gemeinde Schönteichen gestellten Antrag 

auf Übernahme der Aufgaben als Widerspruchsbe-
hörde bei Verwaltungsakten in Selbstverwaltungs-
angelegenheiten mit Bescheid des Landratsamtes 
Bautzen vom 24.11.2008, Az.: 15-085.1500:08-
Schö-001, zugestimmt worden ist. 

Da die Gemeinde Schönteichen beteiligte Gemein-
de der Verwaltungsgemeinschaft Kamenz – Schön-
teichen ist, erledigt die Stadt Kamenz als erfüllende 

Gemeinde für sie die Widerspruchsbearbeitung als 
Geschäft der laufenden Verwaltung. 
Wir bitten um Beachtung.

Bautzen, 28.07.2010

Karin Hofmann
Amtsleiterin 
Rechts- und Kommunalamt 
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Kontakt Kreisforstamt

Postanschrift: 
 Landratsamt Bautzen, 
Kreisforstamt,  
01917 Kamenz, 
Macherstraße 55
  Besucheradresse: 
Kreisforstamt, 
01917 Kamenz, 
Garnisonsplatz 6    
Telefon:   03578 7871 
 Durchwahl 68001
Fax:  03578 7870 - 68001  
E-Mail:
 kreisforstamt@lra-bautzen.de 

terminkalender:
8.9.2010 Ratssaal Sohland:  
 Ernst Robert Walde (1826-1907) Städtischer Oberförster und Wegbereiter naturgemäßer Waldwirtschaft im Stadt-
wald Bautzen. Dr. Walter Schindler, Sohland    
13.09.2010 Bernsdorf-Straßgräbchen: 
Waldjugendspiele 3.+4. Klassen GS Bernsdorf mit dem Kreisforstamt Bautzen
19.09.2010 Sohland:  Forst- und Holzfest
14.09.-30.09.2010, Landratsamt Bautzen, Außenstelle Kamenz,  
 während der Öffnungszeiten: Wanderausstellung „Nachwachsende Perspektiven – Berufe in der Wald- und Holz-
wirtschaft (Kreisforstamt gemeinsam mit Bundesinstitut für Berufsbildung).
25.-26.9.2010, Lorenzhof in Jesau (Kamenz): Herbst- und Holztage jeweils 10 - 18 Uhr
 Endlich wieder! Es erwarten Sie: Viel Wissenswertes über Holz, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau; Vorträge, 
Greifvogel- und Jagdhundeschau, Konzerte; Familienprogramm gute gastronomische Versorgung und regionale 
Produkte. Ausschließlich am Samstag besteht die Möglichkeit der Bestimmung von Apfelsorten (Bitte jeweils 3 
typische Äpfel mitbringen).

waldböden werden kartiert
Der Forstbezirk Neustadt informiert, 
dass entsprechend § 37 (1) Pkt. 8 Sächs-
WaldG in der Zeit vom 26.08.2010 bis 
voraussichtlich 31.10.2010 ca. 515 ha 
bisher nicht kartierte Waldflächen so-
wie Erstaufforstungen über alle Eigen-
tumsformen im Forstbezirk Neustadt 
standortskundlich erfasst werden. 
Durch die Geschäftsleitung des Staats-
betriebes Sachsenforst wurde die 
Firma FAGUS, Forstplanung/Forst-
beratung, M. P. Wern aus Marpingen 

beauftragt. Die Ergebnisse der Stand-
orterkundung bilden die Grundlage für 
waldbauliche Entscheidungen bzgl. 
Baumartenwahl, Bestandsbehandlung 
und für andere Fachplanungen wie 
Biotop- und Waldfunktionskartierung. 
Dazu werden während der Kartierung 
auf den Flächen Tastgruben/Bohrungen 
angelegt und nach Abschluss wieder 
oberflächengleich verschlossen. Der 
Forstbezirk bittet alle Waldeigentümer, 
die entsprechenden Arbeiten durch die 

Mitarbeiter der Firma FAGUS auf den 
lt. Forstkarte aufgeführten Waldflächen 
durchführen zulassen.  Kosten entste-
hen für die Waldeigentümer nicht. Bei 
eventuellen Rückfragen wenden Sie 
sich bitte an den Forstbezirk Neustadt, 
Herrn Jörg Fasold (tel. 03596-585720 
od. 01743064373) oder den jeweils 
zuständigen Revierleiter. In folgenden 
Gemeinden mit ihren Gemarkungen 
erfolgen die Arbeiten zur Standorter-
kundung:

Landkreis Bautzen: - Großröhrsdorf, 
Frankenthal, Großharthau, Schmölln-
Putzkau, Arnsdorf, Bischofswerda

Landkreis Sächs. Schweiz-Osterz-
gebirge: Stolpen, Neustadt i. Sa., 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Hohnstein, 
Pirna, Sebnitz, Struppen, Königstein, 
Rosenthal-Bielatal, Gohrisch, Rein-
hardtsdorf-Schöna

Jedes Jahr die Presseartikel über Rie-
senpilze, Pilzschwemmen, glückliche 
Sammler… Warum gehöre ich nicht 
zu dem erlauchten Kreis der Finder? 
Also aufgerafft, Jagdutensilien und 
Transportkapazität zusammengepackt 
und ab in den nächsten Wald.
Doch halt! Die Kartoffeln von einem 
Acker holen darf ich nicht – kann ich 
jede Menge Pilze aus dem nicht mir 
gehörendem Wald tragen? Wo nachse-
hen, wo nachfragen – Naturschutzge-
setz, BGB, Waldgesetz? 
„Wildwachsende Blumen, Gräser und 
Farne können für den persönlichen Be-
darf (Handstrauß) entnommen werden. 
Entsprechendes gilt für das Entnehmen 
von Leseholz, Pilzen, Kräutern, Moo-
sen, Beeren und anderen Wildfrüchten. 
Die Entnahme hat pfleglich zu erfol-
gen.“ So das Sächsische Waldgesetz 

zu diesem Thema. Was ist ein Pilz-
handstrauß und wie viele Pilze könnte 
ich das ganze Jahr über essen? Offen-
sichtlich ist der Bedarf nicht an eine 
bestimmte Menge gebunden. Dafür ist 
klar, dass es um den persönlichen Be-
darf und Freizeitbeschäftigung geht. 
Auf der anderen Seite sind Verkauf und 
Handel nicht erlaubt und können als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 
Das man in Naturschutzgebieten nicht 
sammeln darf, ist ja selbstverständlich. 
Käme noch die Bundesartenschutz-
verordnung. Da lese ich die Namen so 
bekannter, wohlklingender (und wohl-
schmeckender) Pilze wie Birkenpilz, 
Grünling, Pfifferling, Rotkappe, Stein-
pilz oder Trüffel. Erschreckt schaue 
ich auf. Zum Glück sehe ich im letzten 
Moment, dass „in geringen Mengen 
für den eigenen Bedarf“ gesammelt 

werden darf. Also doch…
Übrigens: In anderen Ländern ist das 
Pilze sammeln weitaus strenger ge-
regelt. Wenn im Fürstentum Liech-
tenstein jemand auf die Idee des Pil-
ze Sammelns kommt, hat er gleich 
eine Reihe von Hürden zu nehmen. 
Das Sammeln von Pilzen aller Art 
ist während des ganzen Jahres nur 
jeweils vom 11. bis zum letzten Tag 
eines Monats in der Zeit zwischen 
8.00 Uhr und 20.00 Uhr erlaubt. An 
diesen Tagen dürfen pro Person und 
Tag insgesamt höchstens 1 kg Stein-
pilze, Eierschwämme und Morcheln 
sowie 2 kg der übrigen Speisepilze 
gesammelt werden. Das Sammeln in 
Gruppen von mehr als drei Personen, 
ausgenommen Familien, ist verboten. 
In Südtirol habe ich vor einigen Jah-
ren selbst erfahren müssen, dass Pilze 

nur an geraden Tagen zwischen 7 und 
19 Uhr gesammelt werden dürfen. Ich 
lief zur Unzeit (ungerader Tag, nach 
19.00 Uhr) mit einigen Steinpilzen 
in der Hand zur Ferienwohnung und 
wurde angesprochen. Zum Glück hatte 
man Nachsicht mit meiner Unbedarft-
heit. Ich wurde belehrt, dass vor dem 
Sammeln eine Gebühr fällig wird. Die 
Menge ist natürlich ebenso begrenzt. 
Den Einheimischen werden zwei Kilo, 
dem Gast nur ein 
Kilo zugebilligt. 
Für das zweite 
Kilo Pilze also 
in die Gaststätte 
…
So viele Gesetze 
und so wenige 
Pilze. Na dann 
Mahlzeit.

Pilzzeit

informationen aus dem Kreisforstamt
nachwachsende Perspektiven – berufe in der wald- und holzwirtschaft
Im Foyer des Landratsamtes in 
Kamenz wird in der Zeit vom 
14.09.–30.09.2010 während der 
Öffnungszeiten des Landratsamtes 
die Wanderausstellung des Bundes-
institutes für Berufsbildung gezeigt. 

Mit der Ausstellung stellt das BIBB 
das Thema „Nachhaltigkeit in der 
beruflichen Bildung am Beispiel 
der Berufe in der Wald- und Holz-
wirtschaft in den Mittelpunkt. Sie 

zeigt, dass berufliche Bildung einen 
bedeutenden Beitrag für den Um-
welt und Klimaschutz leisten kann 
und macht die heimische Forst- und 
Holzwirtschaft mit ihren Berufen 
sinnlich erlebbar. 

Die Ausstellung richtet sich vor al-
lem an Jugendliche in der Berufsfin-
dungsphase. 

Unterschiedliche Berufe der Wald- 

und Holzwirtschaft werden prä-
sentiert. Auf die Besucher und 
Besucherinnen warten zahlreiche 
informative Bilder, Plakate, Sound-
collagen und interaktive Elemente. 
Am Computerspiel „Zukunftswald“ 
kann man sein Geschick als Förster 
unter Beweis stellen. 

In Absprache mit dem Kreisforstamt 
können für Gruppen Exkursionen 
organisiert werden.
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achtung betrugsversuch 
Der Landkreis erstellt keine Bürgerbroschüre.
Derzeit bietet die Firma RDV Regional Druck Verlags GmbH aus Hadamar 
Anzeigen für eine Bürgerbroschüre im Auftrag des Landratsamtes Bautzen 
an. Meist werden Anzeigenaufträge mit der Bitte um Unterschrift verschickt. 
Für Rückfragen steht Ihnen die Pressestelle des Landratsamt Bautzen unter 
03591 – 525180110 zur Verfügung.

abwasserzweckverband „Kamenz-nord“ 
In der öffentlichen Sitzung vom 12.08.2010 hat die Verbandsversamm-
lung des Abwasserzweckverbandes „Kamenz-Nord“ unter Beschluss-Nr. 
33/2010 die nachfolgend bekanntgemachte Änderung der Satzung des Ab-
wasserzweckverbandes „Kamenz-Nord“ über die öffentliche Abwasserbesei-
tigung beschlossen:

Satzung zur Änderung der Satzung des Abwasserzweckverbandes
„Kamenz-Nord“ über die öffentliche Abwasserbeseitigung
Aufgrund § 47 Abs. 2, § 6 Abs. 1, § 5 Abs. 4 des Sächsischen Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) i. V. m. § 4 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) und §§ 2, 17 ff. des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) hat die Verbandsversammlung des 
Abwasserzweckverbandes „Kamenz-Nord“ am 12.08.2010 folgende Ände-
rung der Satzung des Abwasserzweckverbandes „Kamenz-Nord“ über die 
öffentliche Abwasserbeseitigung vom 03.06.2008 beschlossen:

Artikel  1 Änderungen
1. In § 36 „Fälligkeit der Beitragsschuld“ wird folgender neuer Absatz 
2 eingefügt:
(2)  Bei Grundstücken, für die eine Vorauszahlung nach § 37 erhoben wurde, 

wird die aufgrund der Festsetzung des Abwasserbeitrags noch zu leisten-
de Zahlung drei Monate nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids fällig. 
Übersteigt die nach Satz 1 noch zu leistende Zahlung die erste Hälfte des 
Abwasserbeitrags, wird der die erste Hälfte des Abwasserbeitrags über-
steigende Betrag erst ein Jahr und drei Monate nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheids fällig.

Die bisherigen Absätze 2 und 3 des § 36 werden zu Absätzen 3 und 4.
2. § 37 Absatz 1 Satz 1 „Entstehung und Fälligkeit von Vorauszahlun-
gen“ wird wie folgt neu gefasst:
(1)  Der AZV kann Vorauszahlungen auf den nach § 20 Absatz 1 voraussicht-

lich entstehenden Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung erheben in 
Höhe von 70 vom Hundert, sobald mit der Herstellung der öffentlichen 
Abwasseranlagen begonnen wird.

Die Sätze 2 und 3 des § 37 Absatz 1 bleiben unverändert.

Artikel 2 Inkrafttreten
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Lauta, 12.08.2010

gez. Ruhland   Siegel
Verbandsvorsitzender  

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO in Verbindung mit § 47 Abs. 2 
und § 6 Abs. 1 SächsKomZG:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zu-
stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn 
1) die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2)  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder 

die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3)  der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 56 Abs. 3 Satz 2 Sächs-

KomZG in Verbindung mit § 21 Abs. 3 SächsKomZG in Verbindung mit 
§ 52 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat, 

4) vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist, 
     a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
     oder
   b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber dem 
Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Abwasserzweckverband ”Kamenz-Nord”

gez. Ruhland 
Verbandsvorsitzender

Das Straßen- und tiefbauamt informiert
Verkehrsinformation zur K 9242 - Bauliche Instandhaltung 
Ortsdurchfahrt Großröhrsdorf

In der Zeit vom 01.10.2010 bis zum 23.10.2010 wird in Großröhrsdorf die 
Asphaltdeckschicht der Pulsnitzer Straße (Kreisstraße K 9242) zwischen 
Ortseingang aus Richtung Pulsnitz und Kreuzung Johann-Sebastian-Bach-
Straße erneuert. Die Arbeiten werden in mehreren Abschnitten / Bauphasen 
durchgeführt. In der Bauphase 1 ist die Straßeninstandsetzung zwischen 
dem Ortseingang aus Richtung Pulsnitz und dem Knoten Bretniger Stra-
ße geplant. Der Verkehr wird halbseitig mittels Lichtsignalanlage an der 
Baustelle vorbeigeführt bzw. über die Southwallstraße umgeleitet. In der 
Bauphase 2 erfolgen die Arbeiten zwischen Knoten Bretniger Straße und 
Parkstraße unter Vollsperrung. Der Verkehr wird über Bretnig, Ohorn und 
Pulsnitz bzw. über die Bretniger Straße umgeleitet. In der Bauphase 3 wird 
der Abschnitt zwischen Parkstraße und den Zufahrten zu Lidl und Netto 
instandgesetzt. Die Bauphase 4 umfasst den Abschnitt von Lidl / Netto bis 
einschließlich Knoten Johann-Sebastian-Bach-Straße. Die Arbeiten in den 
Bauphasen 3 und 4 müssen gleichfalls unter Vollsperrung erfolgen. Der 
Verkehr wird weiterhin über Bretnig, Ohorn und Pulsnitz umgeleitet.
Die Arbeiten in Bauphase 1 sollen vom Ende der 39. KW bis Mitte der 
40. KW 2010 erfolgen. Für die Sperrung der Bauphase 2 ist die Zeit 
von Mitte der 40. KW bis Mitte der 41. KW 2010 vorgesehen. Ab Mitte 
der 41. KW 2010 werden die Bauphasen 3 und 4 sowie Angleichungs- 
und Restarbeiten in den vorhergehenden Bauphasen durchgeführt.
Die über die Pulsnitzer Straße führenden Buslinien werden infolge der 
Sperrungen gleichfalls umgeleitet. Die Fahrgäste werden daher gebeten, in 
dieser Zeit Änderungen an den Fahrplanaushängen zu beachten.
Wir bitten alle Betroffenen um Verständnis für diese Maßnahme.
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Die abfallwirtschaft ab 2011 – häufige Fragen und antworten
abFallgebÜhren
Welche Abfallgebühren muss ich 
künftig bezahlen?
Die Abfallgebühr für Wohngrund-
stücke setzt sich künftig aus den 
Bestandteilen Pauschalgebühr, Be-
hälterbereitstellungsgebühr und 
Leerungsgebühr zusammen. Die 
Abfallgebühr für gewerbliche oder 
sonstige Grundstücke setzt sich 
künftig aus den Bestandteilen Be-
hälterbereitstellungsgebühr und Lee-
rungsgebühr zusammen.

Die Gebühren betragen:

A. Pauschalgebühr pro bewohnter 
Wohnung
Die Pauschalgebühr beträgt:
-  pro bewohnter Wohnung 
  26,16 EUR/Jahr
Die Anzahl der in der Wohnung le-
benden Personen ist dabei nicht von 
Bedeutung.

B. Behälterbereitstellungsgebühr
Für jeden auf einem Grundstück auf-
gestellten Abfallbehälter wird künftig 
eine Bereitstellungsgebühr erhoben. 
Diese beträgt:
-  für einen 80l- bzw. 120l-Behälter 

11,40 EUR/Jahr
- für einen 240l-Behälter 
  18,00 EUR/Jahr
- für einen 1.100l-Behälter 
  58,20 EUR/Jahr
Außerdem nur für gewerbliche oder 
sonstige Grundstücke:
- für einen 2,5 m³-Behälter 
  125,64 EUR/Jahr
- für einen 4,5 m³-Behälter 
  214,44 EUR/Jahr
- für einen 5,0 m³-Behälter 
  233,88 EUR/Jahr
Die Behälterbereitstellungsgebühr 
fällt für Restabfall- und für Bioab-
fallbehälter an.

C. Leerungsgebühr
Für die Entleerung der Abfallbehälter 
fällt eine Gebühr pro Entleerung
an. Die Leerungsgebühr beträgt:
-  für einen 80l- Restabfallbehälter 

3,93 EUR/ Entleerung
-  für einen 120l- Restabfallbehälter 

5,74 EUR/ Entleerung
-  für einen 240l- Restabfallbehälter 

10,89 EUR/ Entleerung
-  für einen 1.100l-Restabfallbehäl-

ter 38,11 EUR/ Entleerung
-  für einen 2,5 m³- Restabfallbehäl-

ter 88,73 EUR/ Entleerung
-  für einen 4,5 m³- Restabfallbehäl-

ter 156,98 EUR/ Entleerung
-  für einen 5,0 m³- Restabfallbehäl-

ter 173,21 EUR/ Entleerung
-  für einen 80l-Bioabfallbehälter 

1,92 EUR/ Entleerung

-  für einen 120l- Bioabfallbehälter 
2,35 EUR/ Entleerung

-  für einen 240l- Bioabfallbehälter 
4,45 EUR/ Entleerung

Wer muss die Abfallgebühr bezah-
len?
Die Gebührenveranlagung erfolgt in 
jedem Fall und in allen Positionen 
gegenüber dem Grundstückseigen-
tümer bzw. bei gewerblich genutz-
ten Grundstücken gegenüber dem 
tatsächlichen Nutzer des Grundstü-
ckes. Die Veranlagung erfolgt immer 
für alle im Grundstück bewohnten 
Wohnungen und alle im Grundstück 
vorhandenen Behälter zusammen auf 
einem Bescheid. Eine Veranlagung 
gegenüber Mietern ist nur in begrün-
deten Ausnahmefällen auf Antrag 
möglich.

Wie erfolgt die Gebührenveranla-
gung?
Die Gebühren werden jeweils für 
ein Halbjahr mit Zahlungsfälligkeit 
01.04. und 01.10. durch Gebühren-
bescheid erhoben. Dabei werden 
jeweils die Pauschalgebühr für die 
bewohnten Wohnungen, die Behäl-
terbereitstellungsgebühr für jeden im 
Grundstück vorhandenen Behälter 
und die Anzahl der Mindestleerungen 
(3 Leerungen je Behälter) für das lau-
fende Halbjahr sowie die tatsächlich 
genutzten Leerungen (abzüglich der 
bereits berechneten Mindestleerun-
gen) für das vorangegangene Halb-
jahr abgerechnet.

Warum muss ich eine Pauschalge-
bühr für Haushalte entrichten?
Die Pauschalgebühr für Haushalte 
enthält Kosten und Erlöse für Entsor-
gungsleistungen, die ausschließlich 
den Haushalten offen stehen und 
weitgehend verbrauchsunabhängig 
anfallen. Dazu gehören u. a. Leis-
tungen, wie die Sperrmüllentsorgung 
und die Entsorgung der Schadstoffe 
durch die mobile Schadstoffsamm-
lung.

Warum gibt es künftig zusätzlich 
eine Bereitstellungsgebühr für 
Rest- und Bioabfallgefäße?
In der Bereitstellungsgebühr sind die 
Kosten und Erlöse für Leistungen 
enthalten, die durch alle Anschluss-
pflichtigen genutzt werden. Das sind 
u. a. ganz oder teilweise:
-  die Kosten für die Bereitstellung der 

Abfallbehälter
-  die Kosten des Behälteränderungs-

dienstes
-  die Kosten für Verwaltung und Per-

sonal

- die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
- die Pauschalkosten der Restabfall- 
und Bioabfallsammlung
Diese Kosten fallen überwiegend 
verbrauchsunabhängig an. Zum Bei-
spiel entstehen für die Abfallsamm-
lung auch dann Kosten, wenn keine 
Abfallbehälter zur Entleerung bereit-
gestellt werden, da die Abfallentsor-
gungsfahrzeuge trotzdem regelmä-
ßig alle Straßen befahren und damit 
Kosten für Fahrzeug und Personal 
anfallen. Diese Kosten waren bisher 
anteilig in den Grundgebühren bzw. 
Behältergebühren enthalten. Zur bes-
seren Übersichtlichkeit wurden diese 
Kosten jetzt in einer separaten Ge-
bührenposition ausgewiesen.

Kann ich dann meine Abfalltonne 
kaufen, um die Bereitstellungsge-
bühr zu sparen?
Nein. Für die Abfallentsorgung wer-
den ausschließlich die vom Land-
kreis für die Dauer der Nutzung zur 
Verfügung gestellten Abfallbehälter 
genutzt. 
Die Behälterbereitstellungsgebühr 
ist keine Behältermiete. Wie bereits 
ausgeführt, sind in dieser Gebühr ne-
ben den Kosten für die reine Behäl-
terausstattung auch andere pauschal 
anfallende Kosten enthalten. Sie wird 
für den gesamten Zeitraum erhoben, 
in dem ein Behälter auf dem Grund-
stück steht.

Wofür wird die Leerungsgebühr 
berechnet?
In der Leerungsgebühr der einzelnen 
Abfallbehälter sind die Kosten enthal-
ten, die ausschließlich durch die tat-
sächliche Nutzung der Abfallbehälter 
entstehen. Dazu zählen der Aufwand 
für das Einsammeln und Transpor-
tieren der Abfälle sowie die Kosten 
für die Entsorgung bzw. Verwertung 
der Abfälle bei den unterschiedlichen 
Entsorgungsanlagen. Diese Kosten 
fallen verbrauchsabhängig an, d. h. 
die Berechnung erfolgt nach den tat-
sächlich anfallenden Entleerungen 
(unter Beachtung der Mindestleerun-
gen).

Wie wird die Anzahl der Entleerun-
gen meiner Abfalltonne ermittelt?
Für die Abfallentsorgung werden aus-
schließlich die vom Landkreis für die 
Dauer der Nutzung zur Verfügung ge-
stellten Abfallbehälter genutzt. Diese 
Behälter sind eindeutig elektronisch 
gekennzeichnet. Die Zuordnung ist 
zusätzlich auf dem am Behälter an-
gebrachten Etikett zu ersehen. Jeder 
Entleerungsvorgang wird am Ent-
sorgungsfahrzeug registriert und 

dann als Grundlage für die Gebüh-
renerhebung genutzt. Daher ist es 
wichtig, dass Sie immer den Ihrem 
Grundstück zugeordneten Behälter 
nutzen. Insbesondere bei Grund-
stücken, bei denen mehrere Abfall-
behälter dicht beieinander oder am 
gleichen Standplatz zur Entleerung 
bereitgestellt werden, sollte jeder in 
regelmäßigen Abständen prüfen, dass 
er auch „seine“ Tonne nutzt und diese 
nicht mit der eines Nachbargrundstü-
ckes vertauscht wurde.

ABFALLBEHÄLTER 
& MINDESTLEERUNG

Warum muss ich einen Abfallbe-
hälter benutzen?
Jedes genutzte Grundstück ist laut 
Abfallwirtschaftssatzung an die kom-
munale Abfallentsorgung anzuschlie-
ßen. Der Anschluss erfolgt mindes-
tens mittels einer auf dem Grundstück 
befindlichen Restmülltonne und de-
ren Benutzung im festgelegten Min-
destumfang (Mindestleerung).

Wie erfolgt die Ausstattung der 
Grundstücke mit Abfallbehältern?
Grundsätzlich grundstücksbezogen, 
wobei ausschließlich der Grund-
stückseigentümer oder ein von ihm 
Bevollmächtigter (Formular) die Be-
stellung auslösen dürfen. Die haus-
haltbezogene Zuordnung von Abfall-
behältern ist nicht erforderlich und 
wird aus wirtschaftlichen Gesichts-
punkten auch nicht empfohlen.

Worauf bezieht sich die Mindest-
entleerung?
Die Anzahl der Mindestentleerungen 
bezieht sich ausschließlich auf die 
Restmülltonne. Jede Restmülltonne 
ist sechsmal im Jahr bzw. dreimal pro 
Halbjahr zu entleeren. Diese Min-
destentleerungen sind in jedem Fall 
zu bezahlen.

Kann ich die Anzahl der Mindest-
entleerungen reduzieren?
Nur für Grundstücke auf denen nach-
weislich nur eine Person wohnt, kann 
die Reduzierung der Anzahl Min-
destentleerungen auf 4 pro Jahr bzw. 
2 pro Halbjahr beim Landratsamt 
schriftlich beantragt werden. Wir 
empfehlen, das angebotene Formular 
zu nutzen.

Wie wird mit eventuell nicht ge-
nutzten Mindestleerungen verfah-
ren?
Nicht genutzte Mindestentleerungen 
verfallen am Ende des jeweiligen 
Halbjahres und werden nicht erstattet 
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oder in das nächste Halbjahr über-
nommen.

Was ist mit der „Nachbarschafts-
tonne“ gemeint?
Nachbarschaftstonne heißt, dass be-
nachbarte Grundstücke einen oder 
mehrere Abfallbehälter gemeinsam 
nutzen. Voraussetzung ist, dass die 
Grundstücke mindestens eine ge-
meinsame Grundstücksgrenze ha-
ben und dass die betroffenen Grund-
stückseigentümer den entsprechenden 
schriftlichen Antrag (Formular) beim 
Landratsamt stellen. Der Gebühren-
bescheid geht in diesem Fall voll-
ständig nur an einen der beteiligten 
Grundstückseigentümer. Dieser ist 
auf dem Antrag zu benennen, wobei 
alle beteiligten Grundstückeigentü-
mer bei Zahlungsausfällen gesamt-
schuldnerisch haften. Der Antrag ist 
von allen beteiligten Grundstücks-
eigentümern rechtsverbindlich zu 
unterschreiben. Für die Antragstel-

lung ist das angebotene Formular 
zu benutzen.

Meine Abfalltonne ist beschädigt – 
was tun?
1. Beschädigung bei der Entsor-
gung:
Bei einer nicht durch den Bürger zu 
vertretenden Beschädigung oder Zer-
störung der Abfallbehälter wird dieser 
unentgeltlich gegen einen ordnungs-
gemäßen Behälter ausgetauscht.

2. Beschädigung durch Eigenver-
schulden des Bürgers:
Bei einer durch unsachgemäße Be-
nutzung entstandenen Beschädigung 
der Abfallbehälter (z. B. Brandscha-
den durch das Einfüllen von heißer 
Asche) wird der Abfallbehälter gegen 
einen ordnungsgemäßen Behälter 
ausgetauscht. Die dabei entstehen-
den zusätzlichen Kosten werden dem 
Verursacher in Rechnung gestellt. In 
beiden Fällen ist es notwendig, die 

Beschädigung beim Landratsamt, 
Abfallwirtschaftsamt – zu melden.

Muss ich unbedingt eine Biotonne 
haben?
Wenn sämtlicher, auf einem Grund-
stück anfallender Bioabfall auf dem 
eigenen Grundstück kompostiert 
wird, besteht keine Pflicht zur Nut-
zung der Biotonne. Sollte aber nur 
ein Teil des Bioabfalls kompostiert 
werden, ist für den verbleibenden 
Teil eine Biotonne zu nutzen. Bioab-
fälle gehören nicht in die Restabfall-
tonne. 
Mindestentleerungen gibt es für 
die Biotonne keine. Im Falle der 
Entscheidung, künftig allen Bio-
abfall auf dem eigenen Grundstück 
kompostieren zu wollen, kann eine 
vorhandene Biotonne beim Land-
ratsamt abbestellt werden. 
Dies kann formlos geschehen. Vor 
der Antragstellung bitten wir, da eine 
ordnungsgemäße Eigenkompostie-

rung mit entsprechendem zeitlichen 
und finanziellen Aufwand verbunden 
ist, zu prüfen, ob die gelegentliche 
Nutzung der Biotonne nicht doch 
eine Alternative darstellt, zumal die 
künftigen Entleerungsgebühren mo-
derat sind und keine Mindestentlee-
rungen gefordert werden.

SONSTIGE FRAGEN

Wo bekomme ich die erwähnten 
Formulare?
Für eine zügige Bearbeitung von An-
trägen empfehlen wir in jedem Fall, 
die auf der Internetseite des Land-
ratsamtes bereitgestellten Formulare 
zu nutzen. 
Sollte kein Internetanschluss verfüg-
bar sein, werden Ihnen die Mitarbei-
ter der Bürgerämter in Bautzen, Ka-
menz und Hoyerswerda gern helfen. 
Sicherlich werden auch die Stadt- 
und Gemeindeämter ihre Hilfe nicht 
versagen.

Während nicht wenige Menschen an 
den Fließgewässern und dem Torna-
dogebiet unseres Landkreises ihre ge-
samte Habe verloren haben, wird an-
deren Ortes über die Unzumutbarkeit 
der vom Kreistag beschlossenen neu-
en Müllgebührensatzung diskutiert. 
Von bodenloser Frechheit bis gren-
zenloser Wut ist die Rede. Mitglieder 
des Kreistages werden beschimpft 
und der Realitätssinn der Verwaltung 
in Frage gestellt. 

Im Wissen, dass Gebühren für kom-
munale Leistungen regelmäßig in der 
Kritik stehen und respektierend, dass 
drastische Erhöhungen Fragen auf-
werfen müssen, möchte ich nochmals 
auf einige Fakten verweisen:

1.
Fakt ist, dass wie keine andere Gebühr 
die Müllgebühr seit Mitte der 90er 
Jahre konstant und teilweise stark 
rückläufig gewesen ist. So wurden 
in Bautzen 1997 die Kosten um 3 € 
pro Einwohner und Jahr, in Hoyers-
werda 2006 um 10 € pro Einwohner 
und Jahr und in Kamenz ab 2004 in 
3 Schritten um insgesamt 31,20 €  je 
Haushalt und Jahr gesenkt.

2.
Fakt ist, dass sich seit Mitte der 90er 
Jahre das Abfallwirtschaftsrecht in 
Deutschland grundlegend verändert 
hat. Wurde in der Vergangenheit alles 
Übrige als Abfall zur Deponierung 

vorgesehen, bestehen nunmehr die 
Grundsätze der Müllvermeidung, der 
Abfallverwertung und ganz zuletzt 
der Entsorgung. Dabei ist zu beachten, 
dass eine Deponierung unbehandelter 
Abfälle seit 2005 gesetzlich verboten 
ist. 

3.
In den Zeiten, als mit Blick auf die 
Notwendigkeit einer thermischen 
Verwertung ab dem Jahr 2005 die TA 
Lauta geplant wurde, betrugen die 
Abfallmengen im Gebiet des RAVON 
mehr als 160.000 Tonnen. 
Von vielen Fachleuten wurde der mit 
der TA Lauta über 110.000 Tonnen 
abgeschlossene Vertrag mit der Mei-
nung kritisiert, dass das Volumen für 
eine umfassende Entsorgung nicht 
auskömmlich sei. 

4.
Die unterschiedlichen Auswirkungen 
der neuen Müllgebührensatzung auf 
die verschiedenen Teile des Land-
kreises haben neben der Erhöhungs-
notwendigkeit ihre Ursache in den 
unterschiedlichen Ausgangsniveaus. 
Im Altkreis Bautzen z.B. ähnelt das 
derzeitige Abgabenniveau sehr stark 
dem, welches ab 2011 allgemeinver-
bindlich ist. 

Das gegenwärtige Defizit bei Abfall-
gebühren in Höhe von 3,2 Mio. €, 
verteilt sich auf die Altkreise bzw. die 
Stadt Hoyerswerda wie folgt:

1,907 Mio. €  KM entspricht - 13,20 €  
Einwohner (60% der Fehlsumme)
0,642 Mio. €  BZ  entspricht - 04,34 €  
Einwohner (20% der Fehlsumme)
0,665 Mio. €  HY entspricht - 17,15 €  
Einwohner (20% der Fehlsumme)

Auch ohne Kreisgebietsreform hätte 
es demzufolge in den Kreisen und der 
Stadt keine Alternative zu einer neuen 
Abfallgebührensatzung gegeben. 

5.
Als Landkreis sind wir gesetzlich aber 
auch moralisch verpflichtet, ein  Ab-
fallentsorgungssystem vorzuhalten, 
welches dem Natur- und Umwelt-
schutz in gleicher Weise Rechnung 
trägt, wie der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Bevölkerung. 

Die Abfallentsorgung ist eine kosten- 
rechnende Einrichtung, welche weder 
Überschüsse noch Defizite entstehen 
lassen darf. Vom Kreistag musste des-
halb insbesondere über die Art und 
Weise der Kostenverteilung entschie-
den werden. 

6.
Die durchschnittliche Kostenbelas-
tung je Einwohner und Jahr beträgt 
mit der neuen Gebührensatzung im 
Landkreis Bautzen ab dem Jahre 2011 
rund 51,00 €. Das für den Freistaat 
Sachsen im Jahre 2008 durchschnitt-
lich ausgewiesene Gebührenniveau 
liegt noch leicht darüber. Insoweit 

kann von exorbitant hohen Kosten 
der kommunalen Abfallwirtschaft des 
Landkreises Bautzen keine Rede sein.
Heruntergebrochen auf die Belastung 
je Woche und Einwohner machen die-
se    51,00 € ca. 1,00 €  je Einwohner 
und Woche aus. 

Wie bei anderen öffentlichen (Wasser, 
Abwasser) und privaten Dienstleistun-
gen (Heizung, Licht) bildet sich der 
Durchschnitt durch die Betrachtung 
aller Haushaltsgrößen. 

Die Verteilung der sogenannten Vor-
halte – oder Fixkosten wird dabei be-
sonders bei kleinen Haushaltsgrößen 
zu Werten führen, welche über den 
Durchschnittskosten liegen. Große 
Haushalte, z.B. Familie mit Kindern, 
liegen entsprechend darunter. Unab-
hängig davon wird ein effektives und 
funktionierendes Abfallwirtschafts-
system zu bezahlbaren Preisen vorge-
halten. 

7. 
Der Landkreis ist bemüht, eine wiede-
rum lange Stabilität der Entsorgungs-
kosten zu gewährleisten. Das setzt 
jedoch voraus, dass Diskussionen 
sachlich geführt und Leistungen bis 
hin zur Müllverbrennung stetig opti-
miert und hinterfragt werden. 

Für Wut und den Vorwurf von „bo-
denloser Frechheit“ besteht weder ein 
sachlicher Grund noch Veranlassung.

zur Diskussion um die müllgebühren von landrat michael harig



Die Bevölkerung unseres Landkrei-
ses wird mit steigender Lebenser-
wartung immer älter und der Bedarf 
nach Dienst- und Pflegeleistungen 
steigt.

Im Freistaat Sachsen sind Informa-
tionen zu Angeboten von Dienstleis-
tungen im Bereich der Pflege und 
Betreuung von älteren Menschen im 
Internet über die Web-Seite: 
www.pflegenetz.sachsen.de abruf-
bar.
Diese Informationen werden von den 
Landkreisverwaltungen regelmäßig 
aktualisiert und erweitert. Auch der 
Landkreis Bautzen ist bestrebt, die-
ses Informationsangebot zu vervoll-
kommnen.  Wenn Sie mit Ihrer Ein-
richtung, Firma oder Dienstleistung 
in dieses PflegeNetz aufgenommen 
werden möchten, dann wenden Sie 
sich bitte an das Landratsamt Baut-
zen, Dezernat 5, Sozialplanung und 

Controlling, Bahnhofstr. 9, 02625 
Bautzen. Als Ansprechpartner ist 
Herr Köhler  unter Tel. (03591) 
5251-85111 oder per e-mail hannes.
koehler@lra-bautzen.de zu errei-
chen.
Es werden folgende Angaben benö-
tigt:
- Art der Leistung,
- Name der Einrichtung, Firma
- Anschrift
- Telefonnummer
- Faxnummer
- E-Mail- Adresse
- Homepage
- Ansprechpartner
- Beschreibung der Leistung
Die Einstellung der Daten in das 
PflegeNetz Sachsen erfolgt für den 
Anbieter kostenfrei.
Um Ihr Angebot bei der nächsten 
Aktualisierung berücksichtigen zu 
können, bitten wir um Ihre Zuarbeit 
bis zum 25.09.2010.

Das Sozialamt informiert - 
ein Pflegenetz für Sachsen
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landkreisverwaltung 
am 01.09.2010 ab 12.00 uhr geschlossen
Am Mittwoch, dem 1. September 
2010 haben die Bürgerämter sowie 
die Fahrerlaubnis- und Kfz-Zulas-
sungsbehörde bereits ab 12.00 Uhr 
geschlossen.

Die Schließung betrifft alle Verwal-
tungsstandorte (Bautzen, Kamenz, 
Hoyerswerda).

Der Sächsische Landesbeauftragte     
für die Unterlagen Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik

Pressemitteilung
Bürgersprechstunde zu den SED – Unrechtsbereinigungsgesetzen
des Sächsischen Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatsicherheits-
dienstes der ehemaligen DDR
am Dienstag  31. August 2010  8.00 – 18.00 Uhr
im Landratsamt Bautzen, 
 Macherstr. 55 Raum 130,  1. Etage
 01917 Kamenz
  (auch telefonische Rücksprachen sind unter Tel.  03591/ 7871-19046 

während der Sprechzeiten möglich)
und am Donnerstag 2. September 2010  8.00 – 18.00 Uhr
im Landratsamt Bautzen
 Bahnhofstr. 9 Haus 1,   Zi. 207, 1. Etage
 02625 Bautzen
  (auch telefonische Rücksprachen sind unter Tel.  03591/ 5251-17646 

während der Sprechzeiten möglich)

zu Fragen der Rehabilitierung von DDR-Unrecht.
Zur Minderung der Folgen von SED-Unrecht wurden durch den Deutschen Bun-
destag die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze beschlossen. Sie beinhalten die 
Strafrechtliche Rehabilitierung einer politisch motivierten Verurteilung oder 
für die außerhalb eines Strafverfahrens erfolgte gerichtliche oder behördliche 
Entscheidung mit Anordnung zur Freiheitsentziehung, sofern diese der politi-
schen Verfolgung oder sonstigen sachfremden Zwecken gedient hat, die Beruf-
liche Rehabilitierung und die Verwaltungsrechtliche Rehabilitierung von in 
der DDR erlittenem Unrecht aus politischen Gründen. 
Zielstellung dieser Rehabilitierungsgesetze ist es, den Opfern einen Weg zu er-
öffnen, die rechtsstaatswidrige Verurteilung aus dem Strafregister zu entfernen, 
sich vom Makel persönlicher Diskriminierung zu befreien, fortwirkendes Un-
recht aufzuheben und soziale Ausgleichsleistungen in Anspruch zu nehmen.
Durch das Dritte Gesetz zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschrif-
ten für Opfer politischer Verfolgung in der ehemaligen DDR wurden die be-
stehenden Gesetze um eine Opferpension ergänzt. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, Anträge auf Akteneinsicht bei der Bundesbeauftragten für die Sta-
siunterlagen ausgehändigt zu bekommen.
Ansprechpartner: Herr Rachowski, im Auftrag des Sächsischen Landesbeauf-
tragten
Postanschrift: 01097 Dresden, Unterer Kreuzweg 1, Telefon (0351)65681-0    
Telefax (0351)65681-20, email: info@lstu.smj.sachsen.de

umfrage zum Verkehrsverhalten 
in der region oberlausitz-niederschlesien 
beginnt am 06. September

Am 06.09.2010 beginnt im Gebiet des Verkehrsverbundes Oberlausitz -Nie-
derschlesien eine Befragung zum Verkehrsverhalten der Einwohner. 

Die Verkehrserhebung erfolgt in den Landkreisen Bautzen (Altkreis Bautzen) 
und Görlitz sowie in der Stadt Görlitz, und es werden bis Ende November 
2010 insgesamt 5.500 Einwohner telefonisch zu ihrem Mobilitätsverhalten 
befragt.

Ziel dieser Befragung ist insbesondere die Erfassung der gegenwärtigen 
Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Sie dient damit der 
Gewinnung von Entscheidungsgrundlagen für die Gestaltung des künftigen 
ÖPNV-Angebotes unter sich verändernden demografischen Rahmenbedin-
gungen. 
Darüber hinaus sollen auch Anforderungen und Zielvorstellungen für den 
ÖPNV aus der Sicht der vorhandenen und der potenziellen ÖPNV-Nutzer 
ermittelt werden. Um repräsentative Untersuchungsergebnisse gewährleisten 
zu können, ist daher auch die Befragung von Nicht-Nutzern öffentlicher Ver-
kehrsmittel von großer Bedeutung.

Mit der Durchführung der Befragung wurde durch die Verkehrsverbund 
Oberlausitz-Niederschlesien GmbH die omniphon GmbH, Gesellschaft für 
Dialogmarketing und Marktforschung, Leipzig beauftragt, die bereits in den 
Jahren 2000 und 2006 in der Region analoge Befragungen durchgeführt hat. 
Im Rahmen eines computergestützten Telefoninterviews werden alle am 
Stichtag durchgeführten Wege und Fahrten (Ziel, Uhrzeit, Zweck, benutztes 
Verkehrsmittel etc.) erfasst. 

Darüber hinaus werden auch Fragen zu den Gründen und Motiven der jewei-
ligen Verkehrsmittelbenutzung, zur Bewertung des aktuellen ÖPNV-Angebo-
tes und zu tariflichen Produkten gestellt. Die Auswahl der in die Befragung 
einbezogenen Haushalte erfolgt zufällig. Die jeweiligen Telefonnummern 
werden ausschließlich durch einen Zufallsgenerator ermittelt. Selbstver-
ständlich bleiben alle personenbezogenen Angaben anonym und werden nur 
für die Gesamtheit aller Befragten ausgewertet. 
Alle Bestimmungen des Datenschutzes werden eingehalten und alle Anga-
ben streng vertraulich behandelt. Die Teilnahme an der Verkehrserhebung 
ist freiwillig.

Da für den Erfolg dieser Umfrage die Teilnahme aller ausgewählten Perso-
nen benötigt wird, bittet der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien 
alle ausgewählten Haushalte, sich daran zu beteiligen. Mit ihrer Beteiligung 
erhalten die Einwohner die Möglichkeit, durch ihre Vorschläge und Anregun-
gen aktiv an der Gestaltung des künftigen ÖPNV-Angebotes in der Region 
Oberlausitz-Niederschlesien mitzuwirken.

Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH
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informationen aus dem abfallwirtschaftsamt



informationsveranstaltung für die 
ansprechpartner der Selbsthilfegruppen
Wie bereits vorangekündigt, findet im September in der neuen Anlaufstel-
le der Selbsthilfekontaktstelle Bautzen in der Dr.-Peter-Jordan-Str. 19a   
eine Informationsveranstaltung statt.

Der genaue Termin ist der 09.09.2010 um 16.00 Uhr.
Zu dieser Veranstaltung sind alle Ansprechpartner der Selbsthilfegruppen im 
Bereich Bautzen herzlich eingeladen.

Ab 01.09.2010 sind die Sprechzeiten der Mitarbeiterin in Bautzen wie folgt:
Montag   10:00 – 12:00 Uhr, 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag   10:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag  13:00 – 17:00 Uhr
(und nach Vereinbarung)

Für den Bereich Hoyerswerda findet am 14.09.2010 um 16.00 Uhr im Di-
akonischen Werk Hoyerswerda, Schulstr. 5 ebenfalls eine Informationsver-
anstaltung für die Ansprechpartner der Selbsthilfegruppen statt.

Wir möchten alle Ansprechpartner der Selbsthilfegruppen bitten, zu den ge-
nannten Treffen eventuell vorhandenes Infomaterial Ihrer Gruppe (z.B. Fly-
er,…) mitzubringen.

Selbsthilfegruppe leben mit Krebs - 
für betroffene und angehörige
Veranstaltungen august/September 2010
06.09.2010  Nachmittagsfahrt zur Schauanlage Brecherwerk Baruth 

mit Besichtigung
  Abfahrt: 14:00 Uhr ab DRK-Geschäftsstelle, Wallstr. 5
  Anmeldung beim Gruppenleiter Erwin Gräve 
  (Tel.: 03591-279070) ist unbedingt erforderlich
20.09.2010  Sachsen impft – vorbeugen durch Schutzimpfungen 
14.00 Uhr  nach den Empfehlungen der Sächsischen Impfkommission
   Referentin: Frau Claudia Lang, Fachreferentin Gesund-

heitspolitik, Sanofi Pasteur
  Ort: Schulungsraum des DRK, Wallstr. 5 in Bautzen
04.10.2010 Besuch der Körse-Therme in Kirschau
  Abfahrt: 09:30 Uhr ab DRK-Geschäftsstelle Wallstr. 5  
  in Bautzen
   Anmeldung bei Roswitha Schlager (Tel.: 03591-302398) 

ist unbedingt erforderlich

Wir würden uns freuen, wieder zahlreiche Interessenten und Betroffene be-
grüßen zu können. Wir treffen uns jeden 3. Montag im Monat im Schulungs-
raum des DRK, Wallstr. 5 in Bautzen.

Mit freundlichem Gruß
Erwin Gräve, Gruppenleiter, Tel.: 03591-279070

Selbsthilfegruppe für insulinpflichtige 
Diabetiker typ 1 und insulinpumpenträger 
bautzen
06.09.2010  „Impfschutz für Erwachsene und Risikopatienten“
  Referent: Frau Dr. med. Krutz
Wir treffen uns jeden 1. Montag im Monat, 19.00 Uhr, im Schulungsraum 
des DRK Bautzen, Wallstraße 5 (Parkplätze sind vorhanden).
Die Teilnahme ist kostenlos und es besteht keine Mitgliedschaft.

Kerstin Rädisch, Gruppenleiterin
Tel. 03591-25669
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touristinformation lausitzer Seenland verteidigt erfolgreich titel

DtV i-marke für weitere drei Jahre gesichert
Mitten im Sommer- und Urlaubsmonat Juli fand eine Prüfung der Touristinfor-
mation Lausitzer Seenland durch den Landestourismusverband Sachsen    e. V. 
statt. 
Es galt die Zertifizierung der DTV i-Marke, die die Touristinformation seit dem 
Jahr 2007 besitzt, für weitere drei zu verlängern. In dem umfassenden Vor-Ort-
Check wurde anhand eines Prüfkatalogs mit über 40 Kriterien die Angebotsqua-
lität der Informationsstelle beleuchtet. Hierzu gehörten zum Beispiel die Prüf-
bausteine Außenanlagen, räumliche Ausstattung, Kinderfreundlichkeit und die 
Servicequalität am Counter.
Test erfolgreich bestanden, lautete am Ende das Prüfergebnis für die Tourist-
information Lausitzer Seenland. 93,5 von möglichen 120 Punkten wurden er-
reicht. Das entspricht 78 % und der Note Gut. Der Landesdurchschnitt liegt bei 
76 %. 
Bis zum Juli 2013 ist die Information nun wieder berechtigt, das Qualitätssiegel 
der i-Marke zu tragen.  

3. lausitzer beachvolleyball-cup mit 
Promi-Spiel „Kreistag gegen landtag“
Im Rahmen des 3. Lausitzer Beachvolleyball-Cups fand in diesem Jahr erst-
mals ein „Promi-Spiel“ der Kreistagsabgeordneten gegen eine Mannschaft 
des FC Landtag auf dem Kamenzer Marktplatz statt. Die Qualifikation für 
das Turnier der Profis wurde zuvor in vier Vorrunden ausgetragen. Mit am 
Start waren Peter Hofmann, Sven Gabriel, Michael Horst, Matthias Hau-
schild, Fabian Löpelt, Niko Friebel, Aloysius Mikwauschk, Oliver Wehner 
und Organisator Matthias Thietz (oben von links nach rechts) sowie Patric 
Jung und Sebastian Fischer (unten von links nach rechts).
Die von einer hiesigen Firma gesponserten 250 Tonnen Sand wurden an-
schließend einer Kindertageseinrichtung kostenlos zur Verfügung gestellt.
Ein besonderer Dank gilt dem Veranstalter, der City Initiative Kamenz e.V.
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Erstmalig ist der Landkreis Bautzen an der bundesweiten Initiative „Interkul-
turelle Woche 2010“ beteiligt, die unter Schirmherrschaft des Sächsischen 
Ausländerbeauftragten Prof. Dr. Gillo und Landrat Michael Harig steht. 
In den Städten Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda laden in der Zeit vom 
24. September bis zum 2. Oktober die Veranstalter zu zahlreichen und in-
haltlich breit gefächerten Programmen ein. Informationen über mehr als 80 
Veranstaltungen erhalten Interessierte in einem Programmheft, das in allen 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen erhältlich ist. Die Vorbereitungen zur 
Interkulturellen Woche werden durch die Ausländerbeauftragte des Land-
kreises Bautzen, Anna Pietak-Malinowska, koordiniert und durch zahlreiche 
Akteure (Vereine, Organisationen, Institutionen und behördliche Vertreter) 
unterstützt. In diesem Zusammenhang dankt die Ausländerbeauftragte und 
Initiatorin der Interkulturellen Woche im Landkreis Bautzen für das große 
Engagement der Mitwirkenden und Mitorganisatoren: „Dass so viele mitma-
chen würden, habe ich nicht gedacht, denn hinter jeder Veranstaltung stecken 
vor allem ehrenamtliche Leistungen und Engagement von vielen Einzelnen. 
Alle Bewohner des Landkreises sind recht herzlich zu diesem großen Fest 
eingeladen. Bei der Vielzahl der teilnehmenden Akteure bin ich überzeugt, 
dass jeder etwas Ansprechendes finden wird.“ Die Interkulturelle Woche 
2010 im Landkreis Bautzen wird vom LAP (Lokaler Aktionsplan für Vielfalt, 
Demokratie und Toleranz im Landkreis Bautzen) finanziell unterstützt.

Auszug aus dem Programm der Interkulturellen Woche 2010
24.09.2010
Auftaktveranstaltung in Bautzen (St. Petri Dom, Ortenburg)
Gottesdienst, Podiumsdiskussion, Kulturelle Beiträge, „Kabarett“ Steffen 
Möller

25.09.2010
Sportbund Bautzen
VOBAFU Sport- und Kulturfest in Bautzen und Hoyerswerda
Samstag, 25.09.2010, 11:00–17:00 Uhr, Schützenplatzhalle, am Schützen-
platz 6
Mix-Turnier (Volleyball, Basketball und Fußball) der Vereine und Initiativen 
aus dem Landkreis Bautzen mit interkultureller künstlerischer Begleitung. 
Mitmachen kann jeder, der Spaß am Sport hat. Anmeldungen der Teams 
beim Sportbund Bautzen, Tzschirnerstr. 14a, 02625 Bautzen. 
www.sportbund-bautzen.de

29.09.2010
Hoyerswerda, Jugendclubhaus Ossi: Projekt „Weltenflug“
Mittwoch, 29.09.2010, 13:30–16:00 Uhr, Liselotte-Herrmann-Straße 1 
(03571-979232)
Das Jugendclubhaus verwandelt sich für wenige Stunden in ein Flugzeug. 
Die kleinen Passagiere werden bilingual (deutsch und englisch) von den Ste-
wardessen auf ihrer Reise um die Welt begleitet. 
Das Flugzeug fliegt verschiedene Länder an. Dort angekommen, bringen die 
„Eingeborenen“ den Kindern die Besonderheiten ihrer Heimat nahe. Das 
Projekt richtet sich vor allem an Hortkinder. Entsprechende Einladungen 
werden durch das Jugendclubhaus versandt.

01.10.2010
Kamenz, Abschlussveranstaltung der Interkulturellen Woche
Freitag, 01.10.2010, um 17:00 Uhr, Ratssaal, Markt 1
Etwas Besonderes: Polnische Kulturtage in Bautzen / Dni kultury polskej w 
Budziszynie
In Zusammenarbeit mit den Partnerlandkreisen Bolesławiec und Złotoryja; un-
terstützt aus den Mitteln der Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit

25.09.2010
Bautzen, Sport- und Kulturfest
Samstag,  10:00 –15:00 Uhr, Schutzeshalle, Schützenplatz
u.a. mit Auftritt der Kindertanzgruppe „Mały Bolesławiec“, Infostände der 
Partnerlandkreise, Festumzug der Lehm-Menschen (Glinoludy)

Das vollständige Programm der Interkulturellen Woche 2010 im Landkreis 
Bautzen finden Sie unter http://www.landkreis-bautzen.de/55.html

„Musik am Nachmittag“

08.09.2010 – 14:00 Uhr Landratsamt Bautzen

Seit 1996 mehr als 2500 Veranstaltungen als Dankeschön an die 
Kriegsgeneration!  Initiiert von Erich Fischer.

„Facetten der Liebe“

Werke von:
Johann S. Bach, Jeremiah Clarke, Charles Dancla, Leo Delibes, 
Georges Bizet, Johan Halvorsen, Felix Mendelssohn Bartholdy, 

Wolfgang A. Mozart, Giacomo Puccini, Robert Schumann,
 Pablo de Sarasate, Johann Strauß, Peter Tschaikowski.

Ausführende:
Nicolle Cassel (Sopran)

Annelie Staude (Mezzosopran)
Dieter Wagner (Tenor)

Vladimir Tolpygo (Violine)
Philipp Hagemann (Cello)

René Speer (Klavier)
Hartmut Zimmermann (Organisation/Trompete)

Ende ca. 16:45 Uhr

Die Veranstaltung wird unterstützt durch € 12,00 Spende zur Weiterleitung an die Stiftung 

Eintrittskarten bei: 
Seniorenbüro Bautzen - Löhrstraße 33 - 02625 Bautzen

Tel.: 03591 480 767 Frau Mühldorfer



08.09.10  9:00/11:00/ Baby-Bewegungskurs ab 9 Monate/
 13:00  6 Monate/3 Monate
09.09.10  18:00  Die Welt des Whisk(e)y – ideal für Einsteiger 
10.09.10  18:00  Whiskey aus dem fernen Osten - Japan
13.09.10    9:00  EDV Seniorenkurs - Grundlagen 
13.09.10  12:00  Englisch für den Urlaub
13.09.10  15:30  Italienisch Anfänger
13.09.10  16:45  Wassergymnastik
13.09.10  17:00  Englisch Auffrischung Grundkurs 2.Semester
13.09.10  17:00  Italienisch Grundkurs 4. Semeester
13.09.10  17:30  Englisch Aufbaukurs 9. Semester
13.09.10  17:45/19:00  Yoga Aufbaustufe
13.09.10  18:00    Exotisches Obst- und Gemüseschnitzen
13.09.10  18:00  Buchführung Anfänger
13.09.10  18:15  Spanisch Aufbaukurs 7. Semester
13.09.10  18:30  Grundlagen der Fotografie
13.09.10  18:45 Italienisch Grundkurs 3. Semester
13.09.10  19:00  Mit Ton gestalten
13.09.10  19:15  Englisch Aufbaukurs 9. Semester
14.09.10    9:30  Französisch für den Urlaub
14.09.10  10:00  Tanzgymnastik 50+
14.09.10  11:00  Spaß an Bewegung wieder entdecken
14.09.10  15:00  Mathematik Klasse 5+6
14.09.10  16:00  Chemie Klasse 7+8
14.09.10  16:30  Spanisch Grundkurs 3. Semester
14.09.10  16:45  Hatha-Yoga Grundstufe II
14.09.10  16:45 Mathematik Klasse 7+8
14.09.10  17:00  Englisch 2. Semester in Wittichenau
14.09.10  17:00  EDV für die Frau - Grundlagen
14.09.10  17:45  Chemie Klasse 9+10
14.09.10  18:00  Segelfliegen
14.09.10  18:00  Wirbelsäulengymnastik
14.09.10  18:30  Dekorative Bildgestaltung – Acryl auf Leinwand
14.09.10  19:30  Spanisch Vervollkommnungsstufe
15.09.10  10:00  Hatha-Yoga 50+ 
15.09.10  10:00  Polnisch Grundkurs
15.09.10  16:00  Mathematik Klasse 9+10
15.09.10  17:00/18:30  Pilates intensiv
15.09.10  17:00  Englisch Grundkurs 4. Semester Wittichenau
15.09.10  17:00  Polnisch Anfänger
15.09.10  17:00  Chemie Klasse 11+12

15.09.10  17:30/19:00  Hatha-Yoga Wittichenau
15.09.10  17:45  Mathematik Klasse 11+12
15.09.10  18:00  Schneidern – der Beginn einer Leidenschaft
15.09.10  18:00  Kranich Qigong
15.09.10  19:00  Hatha-Yoga Anfänger
16.09.10    9:00  Englisch Anfänger
16.09.10  16:00  Physik Klasse 6 und Klasse 9+10
16.09.10  17:00  Englisch Grundkurs 2. Semester
16.09.10  17:30  Yoga Grundstufe III
16.09.10  17:30  Die >5 Tibeter<®
16.09.10  17:45  Physik Klasse 7+8 und Klasse 11+12
16.09.10  18.00  Orientalischer Tanz Anfänger
16.09.10  18:45  Englisch Anfänger
16.09.10  18:45  Englisch Auffrischung Anfänger
16.09.10  19:00  Fit durch den Alltag - Problemzonengymnastik
17.09.10  15:15  Spanisch für Schüler
17.09.10  17:00  Spanisch Anfänger
17.09.10  18:00  Outlook 2007
17.09.10  19:00  Hatha-Yoga – Entspannt ins Wochenende
18.09.10    8:30  Excel – Tabellenkalkulation Grundkurs
18.09.10    9:00  Inlineskating Grundstufe
18.09.10    9:00  Englisch am Wochenende
18.09.10  17:00  Tragetuch-Grundkurs: Bauchtrageweisen
20.09.10  10:00   Qi gong
20.09.10  17:30  Ballett
20.09.10  18:00  Tai Chi Chuan
20.09.10  19:15  Jazzdance
21.09.10  10:00  Qi gong
21.09.10  17:00  Dekoratives für den Wohnraum selbst gestalten
21.09.10  18:30  Freie Malwerkstatt
21.09.10  19:00  Yoga Grundstufe I+II
22.09.10  17:30/19:00  Handtrommelkurs Fortgeschrittene und Anfänger
23.09.10  18:00  Klöppeln
24.09.10  13:30  Trage-Still-Laufgruppe
24.09.10  18:00  Russische Küche: Pelmeni selbst gemacht
27.09.10  18:00  Fisch und Meeresfrüchte-Küche
29.09.10    9:30  Wirbelsäulengymnastik
29.09.10  18:00  Trau dich! Zurück ans Steuer
29.09.10  18:00  6-Gänge-Tee-Menü
29.09.10  18:30  Schüssler-Salze und deren Anwendung
30.09.10  18:30  Herbstliche Tisch- und Türdekorationen

Volkshochschule hoyerswerda

Achtung: neue Anschrift!  Volkshochschule Hoyerswerda Lausitzer Platz 4

	 	 	 	 	 Tel:	03571	/	60	08	00		•	Fax:	03571	/	60	799	39

     info@vhs-hy.de	•	www.vhs-hy.de

Hinweis zur Anmeldung: Wir bitten Sie, sich für die Teilnahme an den Kursen unbedingt vorher anzumelden, da wir Ihre Teilnahme sonst nicht sicherstellen können.

wettbewerb Preis der 
euroregion neisse 2010 gestartet
Wer pflegt eine grenzübergreifende partnerschaftliche Beziehung im hiesigen 
Gebiet?
Ab sofort bis zum 15.09.2010 können die Bewerbungen (wahlweise in deutsch, 
tschechisch oder polnisch) für den Preis der Euroregion 2010 in diesen Kate-
gorien eingereicht werden:   
 - Kommunale Partnerschaften
 - Gesundheit und Sicherheit
 - Bildung
 - Tourismus und Sport
 - Kultur
Teilnahmeberechtigt sind juristische Personen des öffentlichen wie auch Pri-
vatrechts und Einzelpersonen, die ihren Sitz in der Euroregion Neisse-Nisa-
Nysa haben bzw. hier wohnhaft sind. Je Kategorie werden ein Sieger und der 2. 
und 3. Platz durch eine trinationale Jury ermittelt. Weitere Informationen (auch 
zu den Jahrgängen 2008 und 2009) sowie das Online-Bewerberformular finden 
Sie auf unserer Website www.neisse-nisa-nysa.org.

Sportbund bautzen ruft zu den 
„Fit 50+ - KreisSportSpielen  
Der Kreissportbund Landkreis Bautzen veranstaltet im September mit vielen 
engagierten Ausrichtern die zweiten „Fit 50+  - KreisSportSpiele“. 
Eingebettet in den 4. HOYWOYDAK-Citylauf findet die zentrale Eröffnung 
am 11.09.2010 in Hoyerswerda auf dem Altmarkt statt. Bei den sportlichen 
Wettkämpfen steht vor allem das Mitmachen mit Freude an der Bewegung im 
Vordergrund. 

Neben dem Spaß an dem Sport selbst soll auch gezeigt werden, dass zum einen 
sportliche Betätigung in jedem Alter machbar ist und zum anderen auch durch-
aus die sportliche Betätigung wettkampfmäßigen Charakter haben kann. Der 
Sportbund möchte mit den vielen Angeboten der Sportvereine sowie Fachver-
bände die im Landkreis weiter ansteigende Zahl von Bürgern in diesem Alter 
auf die Sportangebote neugierig machen.

Weitere Informationen zu diesem Event können auf der Internetseite               
www.sportbund-bautzen.de sowie über Tel. 03591- 270 630 erfragt werden.
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Hilfe bei Behandlungsfehlern

  Mit der AOK PLUS kommen Patienten 
zu ihrem Recht 

Die AOK Plus hilft Versicherten, bei Behandlungs-
fehlern zu ihrem Recht zu kommen und hat dafür 
ein speziell geschultes Expertenteam. Wir frag-
ten dessen Leiter, Rechtsanwalt Olaf Schrodi, nach 
Hilfsangeboten:

Was sollte man tun, wenn man einen Behand-
lungsfehler vermutet? 
Alles, was mit der Behandlung zu tun hat, sollte man schrift-
lich festhalten. Je detaillierter die Angaben, desto besser. 
Bevor man Ansprüche geltend macht, sollte der vermutete 
Fehler auch medizinisch beurteilt werden.
Dabei bietet die AOK PLUS betroffenen Versicher-
ten Hilfe an?
Ja. Wir fordern Behandlungsunterlagen ab und bieten kos-
tenfreie medizinische Gutachten. Diese können sowohl 
außergerichtlich benutzt als auch gerichtlich als Partei-
gutachten vorgelegt werden. Damit bieten wir einen ent-
scheidenden Vorteil, wenn auch die Prozesskostenüber-
nahme durch die Kassen ausgeschlossen ist. Wir helfen 
auch bei Fragen zu Schlichtungsverfahren bei Ärztekam-
mern und bei Fragen zu Möglichkeiten der außergerichtli-
chen Durchsetzung.
Welche weiteren Hilfsangebote vermitteln Sie?
Wir vermitteln Kontakte zu Selbsthilfegruppen, zur Verbrau-
cherberatung und der Ärztekammer. Zudem können wir Hin-
weise geben, wie man Anwälte fi ndet, die sich mit Fragen 
des Medizinrechts und der Arzthaftung befassen.
Wohin können sich AOK-Versicherte wenden?
Erste Auskünfte gibt es in allen Filialen der AOK PLUS. Die 
eigentliche Bearbeitung erfolgt in unserem Spezialisten-
team. Während der gesamten Zeit stehen wir dann auch 
als Ansprechpartner zur Seite.
Wie vielen Versicherten haben Sie bis jetzt 
geholfen?
Zur Zeit bearbeiten wir 932 Fälle, bei denen ein Verdacht 
auf Behandlungsfehler vorlag. Allein 2009 sind 707 neue 
Fälle eingegangen. Nicht in jedem Fall lag tatsächlich ein 
Behandlungsfehler vor. 
Ihre Arbeit stärkt auch die AOK-Versicherten-
gemeinschaft?
JA. Neben der Hilfe für unsere Versicherten machen wir 
auch Regressansprüche gegenüber den Verursachern gel-
tend. Im Jahr 2009 waren es eine Million Euro, die unsere 
Versichertengemeinschaft zurückerhielt.

Mehr Infos am 
AOK-Servicetelefon 
unter 0180/ 247 100 0* 
oder in der Filiale 
(pro Anruf 6 Cent 
aus dem Festnetz, 
Handypreise max. 42 Cent/Min.

„Wir helfen Ihnen zu Ihrem Recht“, 
sagt Olaf Schrodi.
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LANDKREIS. Ein Schülerlän-
derkampf zwischen Sachsen, 
Nordböhmen und Nieder-
schlesien erwartet alle Leicht-
athletikinteressenten am heu-
tigen Samstag, dem 28. Au-
gust, im Stadion der Jugend 
in Kamenz. In Zusammenar-
beit mit dem SV Einheit Ka-
menz, der Stadtverwaltung 
Kamenz und dem Kreisver-
band Leichtathletik Bautzen 
veranstaltet der Leichtathle-
tik Verband Sachsen einen 

Schülervergleichswettkampf 
der 14- und 15-jährigen Ath-
leten. Bereits zum sechsten 
Mal wird dieser Wettkampf im 
Dreiländereck ausgetragen. 
150 Athletinnen und Athleten 
kämpfen in 14 Disziplinen 
und der Schwedenstaffel um 
die begehrten Mannschafts-
punkte. Die Landesauswahl 
Sachsen, der 41 Sportlerinnen 
und Sportler angehören, peilt 
dabei den Länderkampfsieg 
an. 

Die Eröffnung ist für 13.40 
Uhr vorgesehen und wird von 
einer Tanzshow der Grund-
schule Wiesa Sophie Scholl 
umrahmt. 14 Uhr beginnen 
die Wettkämpfe. Die Geburts-
stunde dieses Vergleichswett-
kampfes war im August 2005 
im polnischen Bogatynia. Di-
ese Stadt wurde kürzlich in ho-
hem Maße von einer Flutwel-
le zerstört. Im Jahr 2007 war 
Bautzen erster Austragungs-
ort in Sachsen.  

Internationale Leichtathletik
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HOYERSWERDA. So fand im 
Juni im Lausitz-Center eine 
14-tägige Computer-Show 
statt, bei der am Eröffnungs-
tag auch die Sieger  eines 
vom Verein mit initiierten 

Wettbewerbes „Zeichnen 
wie Zuse“  ausgezeichnet 
wurden. Es waren Schüler 
aus verschiedenen Städten 
wie Berlin, Weißwasser und 
Hoyerswerda.
Weitere Aktionen fanden 
in der Stadtbücherei und in 
der Altstadt-Post, dem ehe-
maligen Wohnsitz der Fami-
lie Zuse, statt.
Bereits seit dem 21. Juni 
läuft im Museum eine Son-
derausstellung mit dem Titel 
„Der Techniker Konrad Zu-
se“.  Und ab 19. September 

gibt es schon die nächste, in 
der allerlei Wissenswertes 
zur Unternehmensgeschich-
te von „Apple“ (ab 1976) 
und über Apple-Computer, 
an teils lauffähigen Gerä-
ten, zu erfahren ist (Foto: 
privat). 
Anlässlich des 15-jährigen 
Bestehens des Konrad-Zu-
se Museums in Hoyerswer-
da wird es in diesem Jahr 
außerdem eine Festschrift 
mit chronologischem Ab-
lauf zur Vereins- und Mu-
seumsgeschichte, gepaart  

mit interessanten Beiträ-
gen von Zeitzeugen über 
Prof. Konrad Zuse und dem 
„Zuse des Ostens“, Prof. 
N.J. Lehmann, sowie ihren 
Beziehungen zueinander, 
erscheinen.    
Weitere Infos gibts auch im 
Internet unter: www.kon-
rad-zuse-computermuse-
um.de   

Das Museum befindet sich 
in Hoyerswerda im Indus-
triegelände Str. E, Nr. 8 
(Tel. 03571/ 47 89 57).

Neues vom Konrad-Zuse-Computermuseum
In diesem Jahr wäre der 
Computervater Konrad Zu-
se 100 Jahre alt geworden. 
Aus diesem Anlass ist auch 
der Verein Konrad Zu-
se Forum mit seinem Kon-
rad-Zuse-Computermuse-
um mit einigen Veranstal-
tungen präsent.
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Mit  Schulung, Aus- und 
               Weiterbildung zum Erfolg!

Endlich das erste eigene 
Geld verdienen. Unabhän-
gig sein und eigene Wünsche 
erfüllen. So oder so ähnlich 
denken wohl viele Schulab-
gänger in diesen Tagen. Wer 
clever ist, legt vom ersten 
Einkommen ein paar Euro 
auf die Seite und sichert sich 
im ersten Lehrjahr bis zu 442 
Euro an staatlichen Prämien. 
Und so kommen Auszubil-
dende an die Zuschüsse: 
Riester-Förderung: Die Rie-
ster-Förderung ist für Be-
rufseinsteiger besonders lu-
krativ. Wer beispielsweise 
mit einem Riester-Bauspar-
vertrag vorsorgt, kann für 
nur 60 Euro Eigenbeitrag 

jährlich bis zu 154 Euro an 
staatlicher Zulage erhalten. 
Berufseinsteigern unter 25 
Jahren spendiert der Staat 
zusätzlich einen einmaligen 
Berufsstarter- Bonus von 
200 Euro. [...]
Wohnungsbau-Prämie: Ge-
fördert wird, wer minde-
stens 16 Jahre alt ist und 
jährlich zwischen 50 und 512 
Euro auf einen Bausparver-
trag einzahlt. Dafür zahlt der 
Staat 8,8 Prozent Wohnungs-
bau-Prämie. Jeder Bauspa-
rer kann so bis zu 45 Euro 
pro Jahr erhalten. [...]
Arbeitnehmer-Sparzulage:
Wer von seinem Ausbil-
dungsbetrieb zusätzlich zum 

Gehalt vermögenswirksame 
Leistungen erhält, kann dop-
pelt profitieren: Den Zu-
schuss von bis zu 40 Euro 
monatlich können Berufs-
tätige auf einen Bausparver-
trag einzahlen und sich zu-
sätzlich die Arbeitnehmer-
Sparzulage von 9 Prozent si-
chern. Damit kommen jähr-
lich nochmals bis zu 43 Euro 
oben drauf.
Auch für die Arbeitneh-
mer-Sparzulage gelten 
Einkommensgrenzen.
Für die Prämie muss das zu 
versteuernde Jahreseinkom-
men unter 17.900 Euro (Al-
leinstehende) bzw. 35.800 
Euro (Verheiratete) liegen.

Ausbildung: Der Staat fördert Berufsstarter

Zwar setzt das Handwerk 
gegen den Fachkräfteman-
gel auch auf die Beschäfti-
gung älterer Arbeitnehmer, 
will aber auch neue Wege 
gehen, um den Nachwuchs 
an qualifizierten Facharbei-
tern zu sichern.
So können Erfolgserlebnis-
se in der betrieblichen Pra-
xis schulmüde Jugendliche 
motivieren. „Das Handwerk 
strebt dabei verstärkt Part-
nerschaften von Betrieben 
und Schulen an“, sagte Otto 
Kentzler, der Präsident des 
Zentralverbandes des Deut-
schen Handwerks (ZDH), 
zur aktuellen Situation auf 
dem Lehrstellenmarkt. 
Die Handwerkskammern 
im Osten haben die Zahl 
der direkten Partnerschaf-
ten von Schulen und Betrie-
ben angekurbelt und ihre 
Bildungszentren für inter-
essierte Schulen geöffnet. 
Schüler sollen so die Berufe 
kennen lernen und gleich-
zeitig an Motivation für bes-
sere schulische Leistungen 
gewinnen.
Der Bewerbermangel bei 
Lehrstellen in den neuen 
Ländern wird als dramatisch 
bezeichnet. [...] Aber auch 
Schüler ohne Abschluss sol-
len nicht auf der Strecke blei-
ben. Für sie werden gemein-
sam mit den Arbeitsagentu-
ren die so genannten ausbil-
dungsbegleitenden Hilfen 
aktiviert. 
Dabei soll verstärkt die be-
triebliche Praxis im Mittel-
punkt stehen, damit die Ju-
gendlichen zu schnellen Er-
folgserlebnissen kommen.  
(zdh/dnd)

Praxis motiviert

Modulare Fortbildung „CNC-Fachkraft“
individueller Einstieg - in Bautzen/Görlitz

Umschulung Zerspanungsmechaniker/in FR Dreh- u. Frästechnik
04.10.2010 - 01.02.2013 in Bautzen

Umschulung Industriemechaniker/in
04.10.2010 - 01.02.2013 in Bautzen

Umschulung Mechatroniker/in
04.10.2010 - 01.02.2013 in Bautzen

Nähere Informationen über Lehrgangsbeginn, Zugangsvoraussetzungen, 
Ausbildungsinhalt, Ablauf usw. erhalten Sie bei uns:

Nachwuchskräfte
gesucht!
Die Agentur für Arbeit Bautzen bietet 
zum 01. September 2011

Ausbildungsplätze
 Fachangestellte für Arbeitsförderung

 (Bewerbungsschluss: 12.11.2010)

Studienplätze in den Studiengängen
 Arbeitsmarktmanagement
  Beschäftigungsorientierte Beratung und 
Fallmanagement (Bewerbungsschluss: 30.12.2010)

Nähere Informationen zum Bewerbungsverfahren im Internet unter: 
www.arbeitsagentur.de/bautzen (Über uns / Ausbildung und Studium)

oder unter Angabe der Telefonnummer 
per E-Mail unter: 
Bautzen.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Bewirb dich
jetzt!
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10. Herbstmarkt und 10. Tag der offenen Hinterhöfe
BISCHOFSWERDA. Vom 10. 
bis 12. September laden die 
Organisatoren der Werbe-
gemeinschaft und das Kul-
turamts Bischofswerda zum 
zehnten Tag der offenen 
Hinterhöfe und dem zehn-
ten Herbstmarkt-Verkaufs-
offener Sonntag.

Los geht es am Freitag mit 
Bieranstich und Live Musik 
von Fiedler Joe. Samstag lädt 
ein Nachmittagsprogramm 
auf den Altmarkt ein. Ein 
Naturschaugarten am Sams-
tag und Sonntag bietet sicher 
nicht nur für Gartenfreunde 
Interessantes. Samstag 

öffnen ab 17.00 Uhr die Ge-
schäfte, 18 Uhr startet der 
Erlebnisabend im Hinter-
hof. Am Sonntag laden ab 
10 Uhr 24 Hinterhöfe zum 
Besuch. 
Zudem haben die Geschäfte 
ab 13 Uhr für die Besucher  
geöffnet. 

LAUSITZHALLE
HOYERSWERDA
GmbH

Freitag, 17.09.2010, 
19.30 Uhr

Rettet uns den 
Gohglmohsch
Tom Pauls rettet das Chaos - 
um den Erhalt des sächsischen 
Wortschatzes.
Spaß garantiert!
Kabarett mit Tom Pauls und der 
Band 2Hot.

Karten ab 23,70 EUR

Tickettelefon 03571 - 90 41 05
und alle bekannten 
Vorverkaufsstellen.

" "

"" "

M ö b e l 
I. II. III. Wahl

- einfach günstig -
Gewerbepark Königswartha 

Mittwoch, Donnerstag, Freitag 10-18 Uhr

www.moebelhamster.de

% %

BRIEFMARKEN- UND 
MÜNZFACHGESCHÄFT

Bautzener Sammlertreff
Ziegelstraße 13

Di. – Do. 10-18 Uhr
% 0 35 91 – 59 85 79

Münzen, Medaillen, Banknoten, 
Briefmarken, Briefe, Postkarten, 
Orden, Gold/Silber in jeder Form 

AN- UND VERKAUF –
WIR BERATEN SIE GERN!

Steinstraße 1 
Bautzen 
Tel./Fax: (03591) 
4 42 61/30 69 00

Auswahl Mehrtagesfahrten 2010

27.11. -  Weihnachtliches Berlin & Krongut Bornstedt 
28.11.2010 1x ÜN/Fr, 3-Gang-Abendessen, Stadtrundfahrt,
 Adventslichterfahrt, Eintritt Krongut  149,00 € pro Person
 30,00 € EZZ

05.12.10. - Weihnachtliches Erfurt 120,00 € pro Person
06.12.2010 1x ÜN/Fr, 3-Gang-Abendmenü, uvm.  16,00 € EZZ

 Tagesfahrten 2010

16.09.10 Eger, Felsenrestaurant Codovar mit Brauerei- 
 besichtigung und Marienbad
 wunderschöne Rundfahrt, Mittag, Verkostung uvm. 46,00 €

29.09.10 Streifzüge im & ums Weingut Hofl ößnitz
  kleiner Ortsrundgang in Altkötzschenbroda, Mittag,
 Besuch Weingut mit Führung und Verkostung  54,00 €

29.09.10  Erlebnis „Honigbrunnen“ Löbau - Vormittags-
 programm nach Wahl, Mittag, Kaffee uvm.  31,00 €

02.10.10 Theater Liberec „Die Nachtwandlerin“ von Bellini
 Eintritt, Abendessen  46,00 €

10.10.10 Operette Dresden „Carmen“
 Eintritt, Begrüßungscocktail, 2-Gang-Menü  50,00 €

04.11.10 Kabarettabend „Von Reutter  bis Loriot“
 Eintritt, 3-Gang-Menü  37,00 €

MÖBELHOF
Steinigtwolmsdorf

Dresdener Straße 29 · 01904 Steinigtwolmsdorf
Tel./Fax (035951) 35800

Noch mehr
Angebote...

... f inden Sie 
bei uns!!!

...das etwas andere 
Mietwagen- und Kleinbusunternehmen
(bis 16 Personen)  www.sieber-tours.de
Fabrikstraße 1, 02692 Doberschau
Tel. 03591-277 377

• Ausfl ugsfahrten • Bus für Ihre Feierlichkeiten • Flughafenzubringer • Taxi

Das Ausfl ugsprogramm (Auszug) September bis November
Do., 02.09. Großenhain, die „Freundliche Stadt im Grünen“
Reisepreis inkl. Führung und Mittagessen: 38,00 € p.P

Di., 07.09. Besuch des Moritzburger Schlosses
Reisepreis inkl. Eintritt, Führung: 39,00 € p.P.

Di., 05.10. Weinprobe in Diesbar-Seußlitz
Reisepreis inkl. kleiner Weinführung und Mittagessen: 39,00 € p.P.

Do., 07.10. Es war vor über 20 Jahren, DDR-Museum Radebeul
Reisepreis inkl. Eintritt, Führung und Mittagessen: 42,00 € p.P.

Do., 04.11. Der Brasilianische Urwald im Gasometer Leipzig
Reisepreis inkl. Eintritt und Führung: 39,00 € p.P.

Di., 09.11. Die Rittermühle in Rennersdorf
Reisepreis inkl. Eintritt, Führung und Kaffeegedeck: 25,00 € p.P.

Do., 11.11. Besuch der „Türckischen Cammer“
Reisepreis inkl. Eintritt und Führung: 38,00 € p.P.

Di., 16.11. Besuch des Panometer Dresden
Reisepreis inkl. Eintritt und Führung: 35,00 € p.P.

Do., 18.11. Besuch des Dom’s zu Meißen
Reisepreis inkl. Eintritt, Führung und Mittagessen: 38,00 € p.P.

Unsere Preise sind inklusive Haustransfer im Umkreis von Bautzen.

Gerne beraten wir Sie und freuen uns auf Ihren Anruf unter Tel. 03591-277 377
Fordern Sie das komplette, aktuelle Programm an.

men

www.sieber-tours.de

KÜCHE • Bad • Geräte • Service
02999 Groß Särchen, Hauptstraße 18

Tel. 035726 / 51 10    www.kuechen-oeser.de

KÜCHEN Oeser
Groß Särchen

Verkauf
Planung
Montagen
Umzug
Modernisierung

n
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